
Sonderthema
Sanieren & Modernisieren

 Fachzeitschrift des 
„Haus-, Wohnungs- und 
Grund eigentümer-Vereins 
in Wuppertal und 
Umgebung e.V.“

www.hausundgrundwpt.de 02/2018

 Jahrgang 122 Jahrgang 122

 Haus & Grund- Haus & Grund-
Magazin Magazin WuppertalWuppertal

Haus & Grund
Wuppertal & Umgebung

Wohnraummietvertrag

jetzt auch online erhältlich.



Hofaue 75 · 42103 Wuppertal
Telefon:  (0202) 283 16-0 · Fax:(0202) 283 16 16

e-mail:   info@a-ba-cus.de · Internet: www.a-ba-cus.de

Die Hausverwaltung, wir verwalten gerne!

Schreinerei Walter Gerhardt
Inh. Joachim H. Volkmann
Gebäudeenergieberater/
Gebäudedämmung
Bau- und Möbelschreinerei
Handelstr. 68 · 42277 Wuppertal
Tel. 0202 557332 · Fax 0202 2579936
schreinerei.volkmann@t-online.de
www.schreinerei-walter-gerhardt.de

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal

Tel.: 4 08 79 95
 mail@leitmann.net

• Brennerwartung • Reparatur

• Kesselreinigung • Modernisierung

Eichstr. 17
42349 Wuppertal

Tel. 97 97 442-0
Fax 9 79 74 42-44

www.hausverwaltung-wuppertal.de
post@city-immobilien-nrw.de

Guido Haußmann · San.-Inst. und Heizungsbaumeister
Westkotter Str. 23 · 42275 Wuppertal · 02 02 / 507 01 14
info@guido-haussmann.de · www.guido-haussmann.de

   Einbau von
Magic Bad Wannentüren

• Dekorative Raumgestaltung
• Fassadengestaltung
• Maler- und Lackierarbeiten aller Art
• Wärmedämmung

Telefon 0202 - 42 51 12
Fax 02191 - 38 88 33

info@malerbetrieb-motte.de
www.malerbetrieb-motte.de



Februar 2018 33

 HERMANN JOSEF RICHTER | EDITORIAL

Nunmehr gibt es einen ersten Entwurf für 
eine erneute „GroKo“ und die ersten Meldun-
gen zu den Personalien und Plänen geben 
uns Hauseigentümern wenig Hoffnung auf 
positive Änderungen. So soll der amtieren-
de Justizminister Heiko Maas weiterhin im 
Amt bleiben und plant sogar die Mietpreis-
bremse zu verschärfen. Angesichts der über-
wiegenden Meinung der Juristen, dass die 
Mietpreisbremse bereits in der „entschärften“ 
Form verfassungswidrig ist, fragt man sich, 
aus welchem vernünftigen Grund hieran fest-
gehalten werden und Verschärfungen einge-
führt werden sollten. 

Dieses Vorhaben ist schlichtweg nicht nach-
vollziehbar. Vielmehr führt dieses Festhalten 
an einer verfassungswidrigen Norm zu einem 
dauerhaften Unfrieden zwischen Mietern und 
Vermietern. Dadurch, dass eine Mietpreis-
bremse notwendig sei – schließlich muss sie 
sogar verschärft werden – wird den Mietern 
immer wieder „gesagt“, der Vermieter ist 
böse, er möchte die Mieter nur ausbeuten und 
muss bestraft werden. 

Doch dieses Bild des Vermieters entspricht – 
bis auf Einzelfälle – nicht der Realität. Ohne 
die privaten Eigentümer, die 70 % bis 80 % 
der Wohnungen bereits stellen, wären noch 
mehr Mieter großen Wohnungsgesellschaften 
und deren Geschäftsgebaren hilflos ausge-
liefert. Ohne die privaten Eigentümer wäre 
qualitativ hochwertiger Wohnraum knapp 
und teuer, denn die privaten Eigentümer in-
vestieren häufiger und nachhaltiger in ihre 
Wohnhäuser, ihre Rente, als es Wohnungsge-

sellschaften tun, wobei es auch hier deutliche 
Unterschiede gibt. 

Es kann und darf nicht Ziel einer bürgerli-
chen Regierung sein, dauerhaften Unfrieden 
und Misstrauen zwischen Mietern und Ver-
mietern zu schaffen. Daher darf die Miet-
preisbremse nicht verschärft werden, sondern 
gehört abgeschafft. 

Im Bereich Modernisierung und energetische 
Sanierung des Wohnungsbestandes wurden 
ebenfalls Änderungen angekündigt. Geplant 
wird eine Änderung der Modernisierungs-
quote. Zukünftig sollen jährlich nicht mehr 
11 % sondern nur noch 8 % der Moderni-
sierungskosten auf die Miete aufgeschlagen 
werden dürfen. Im Gegenzug wurden Entlas-
tungen der Hauseigentümer von Vorgaben 
bei Bau- und Energiestandards nicht ange-
kündigt. Im Gegenteil, hier sind eher weitere 
Verschärfungen zu befürchten. 

Sollten diese Pläne verwirklicht werden, 
muss sich die zukünftige Regierung die Frage 
gefallen lassen, was sie eigentlich erreichen 
will? Stillstand auf dem Wohnungsmarkt? 
Fehlende Investitionen im Wohnungsmarkt 
führen zum Rückgang von Aufträgen bei 
Bau- und Handwerksfirmen. Dies wiederum 
führt zu steigender Arbeitslosigkeit, zum 
Ausfall von Steuereinnahmen und Zunahme 
von Leistungsbeziehern. Oder möchte die zu-
künftige Bundesregierung Energie einsparen, 
Klimaschutzziele erfüllen, sinkende Arbeits-
losenzahlen, steigende Steuereinnahmen und 
letztlich zufriedene Wähler? Wenn dies das 

Ziel sein sollte, dann darf nicht nach dem 
Gießkannenprinzip verfahren werden. Dann 
muss eine allgemeine Mietpreisbremse einer 
differenzierten Regelung weichen, welche 
die Gegebenheiten des örtlichen Wohnungs-
marktes berücksichtigt. Dann müssen die 
Kosten, die durch die Erreichung der Klima-
schutzziele, von denen alle Bürger profitieren, 
entstehen, fair auf alle und nicht auf wenige 
verteilt werden. Und es müssen verständliche 
und einfache Regelungen geschaffen werden, 
welche die unterschiedlichen Möglichkeiten 
von privaten Vermietern und Wohnungsge-
sellschaften berücksichtigen. 

Wir von Haus & Grund werden uns dafür ein-
setzen, dass die Belange der Hauseigentümer 
und Vermieter in den nächsten Jahren nicht 
einfach unter den Tisch fallen, sondern Be-
rücksichtigung finden werden. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal 
da rauf hinweisen, dass auf unserer Jahres-
hauptversammlung am 15.05.2018 der Prä-
sident von Haus & Grund Deutschland, Dr. 
Kai H. Warnecke, anwesend sein und zu den 
Plänen der neuen Bundesregierung referieren 
wird. Sie sind herzlich eingeladen an unserer 
Jahreshauptversammlung teilzunehmen. 

Ihr 

 Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser!
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Kommentar

Aller guten Dinge sind drei
Von Dr. Kai H. Warnecke, Präsident

Am Landgericht Berlin gibt es mehrere Kammern mit zahlreichen 
Richtern, die sich mit Mietrechtsstreitigkeiten auseinandersetzen. In 
den letzten Jahren haben sie dem Bundesgerichtshof viel Arbeit be-
schert, denn sie neigen dazu, Rechtsfragen nicht einheitlich, sondern 
höchst gegensätzlich zu entscheiden. Zur Klärung, welcher Richter 
nun wirklich Recht hat, wird häufig die Revision zugelassen.

Für Mieter und Vermieter kann dieses Gebaren der Berliner Richter 
nervenaufreibend und teuer sein. Bedeutet es doch letztlich, dass eine 
Vielzahl von Prozessen erst in der dritten Instanz einer rechtssicheren 
Entscheidung zugeführt wird. Und so dauert es mehrere Jahre bis zur 
Entscheidung der Mietrechtsstreitigkeiten.

Manchmal ist dieses Verhalten aber auch vorteilhaft. Nachdem näm-
lich ein Richter entschieden hatte, dass die Mietpreisbremse verfas-
sungsgemäß sei, wollte ein anderer sofort das Gegenteil entscheiden. 
Dies gelang jedoch zunächst nicht, weil die Beteiligten den Prozess 
nicht zu Ende führten. Ein weiterer Richter brachte nun angesichts 
der beiden widersprüchlichen Ansichten seiner Kollegen die Miet-
preisbremse vor das Bundesverfassungsgericht.

In diesem Fall sind die unterschiedlichen Meinungen der Berliner 
Richter guter Grund zur Freude, denn im nunmehr dritten Anlauf 
beim Landgericht Berlin werden wir erfahren, ob die Mietpreisbremse 
aus Sicht des obersten Gerichts verfassungsgemäß ist oder nicht. Und 
diese Entscheidung hat dann bundesweite Gültigkeit.
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POLITIK & WIRTSCHAFT | DIE NEUE SOZIALE WOHNRAUMFÖRDERUNG IN  NORDRHEIN-WESTFALEN BRINGT VERBESSERUNGEN

Politische Gespräche
Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke hat zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Parteien geführt. „An bestehende Kontakte anknüpfen und 
Verbindungen stärken sowie neue Partner suchen“, lautete dabei die Devise.
Beim Treffen mit Dr. Hendrik Hoppenstedt MdB, CDU, dem langjährigen Mitglied des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, ging es 
um aktuelle mietrechtliche Themen wie beispielsweise die Mietpreisbremse und die Vereinbarkeit von Mietrecht und WEG-Recht. 

Schwerpunkt eines Meinungsaustausches mit Dr. Fritz Felgentreu MdB, SPD, waren die Möglichkeiten der Einbeziehung von privaten Eigentü-
mern in die Stadtentwicklung. Dazu ist in den kommenden Wochen ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin in Felgentreus Wahlkreis in Berlin-Neu-
kölln, einem sozial sehr schwierigen Bezirk, geplant.

Mit Daniel Föst MdB, FDP, diskutierte Kai Warnecke Gemeinsamkeiten in der Bau- und Wohnungspolitik. Im Mittelpunkt standen dabei die 
anstehende Reform der Grundsteuer sowie die Frage, wie der Wohnungsbau vorangetrieben und effizienter gestaltet werden kann.

 ■ Monika Heinold, Alexander Blazek, Kai Warnecke (v.li.) 

Das Land NRW hat die soziale Wohnraum-
förderung bis zum Jahr 2022 fortgeschrieben. 
Der Bau von Mietwohnungen bleibt das zen-
trale Ziel. Die Eigentumsförderung wird um 
50 Prozent erhöht. Erstmals sind Tilgungs-
nachlässe für private Haus- und Wohnungs-
käufer vorgesehen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung hat die Wohnraum-
förderung für Nordrhein-Westfalen refor-
miert. Das neue Wohnraumförderprogramm 
gilt seit dem 1. Februar 2018 und stellt bis 

zum Jahr 2020 jährlich 800 Millionen Euro 
bereit. Damit bleibt die Förderhöhe wie in 
den letzten Jahren identisch. Im letzten Jahr 
betrug die Wohnraumförderung 1,1 Milliar-
den Euro, da der Bund entsprechende Ent-
flechtungsmittel für die Wohnraumförderung 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt hat. 
Die Koalitionsgespräche zwischen CDU/CSU 
und SPD sollen diese Finanzausstattung wie-
der ermöglichen.

Der Mietwohnungsbau wird unverändert mit 
520 Millionen Euro gefördert. Die großzügi-

gen Tilgungsnachlässe bleiben mit 10 Prozent 
in den Mietenstufen 1 und 2, in der Mieten-
stufe 3 mit 15 Prozent und in der Mietenstu-
fe 4 mit 25 Prozent erhalten. Für die Dauer 
der Zweckbindung wird das Darlehen in der 
Mietenstufe 1 und 2 mit 0,5 Prozent, in den 
anderen beiden Mietenstufen mit 0 Prozent 
in den ersten zehn Jahren und danach mit 0,5 
Prozent verzinst. 

Neu ist die Förderung der Neuschaffung von 
rollstuhlgerechtem Wohnraum. Hierfür ist 
ein neues Zusatzdarlehen mit einer Pauscha-

Die neue soziale Wohnraumförderung in 
 Nordrhein-Westfalen bringt Verbesserungen
Von Ass. jur. Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor Haus & Grund Rheinland
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le von 4.000 Euro vorgesehen. Für jede Tür mit Nullschwelle zum 
Freibereich (Hauseingang, Terrasse, Balkon) stehen pauschal 1.000 
Euro, für jede Tür mit elektrischer Bedienung in der Wohnung und 
im Gebäude pauschal 1.500 Euro und für eine rollstuhlgerechte, un-
terfahrbare Einbauküche pauschal 5.000 Euro abrufbereit. Auf das 
neue Zusatzdarlehen wird zudem ein Tilgungsnachlass von bis zu 50 
Prozent gewährt. Die Förderung rollstuhlgerechter Wohnungen ist er-
forderlich, weil in der Novellierung der Bauordnung von CDU und 
FDP die starre Quotenregelung von SPD und Grünen zur Schaffung 
rollstuhlgerechter Wohnungen beim Neubau wieder abgeschafft wird. 

Die Eigentumsförderung bleibt in den kommenden zwei Jahren bei 80 
Millionen Euro und wird bis 2022 auf 120 Millionen Euro angehoben. 
Die Eigentumsförderung gilt ab sofort wieder landesweit und richtet 
sich an Haushalte mit mindestens einem Kind oder einem schwerbe-
hinderten Haushaltsmitglied innerhalb der Einkommensgrenzen der 
Zielgruppe A. Die Neubauförderung setzt sich aus einer regional ge-
staffelten Grundpauschale (4 Kostenkategorien) und einer Familien-
komponente zusammen. Die Gebietskulissen wurden auf Grundlage 
eines Gutachtens des Instituts für Siedlungs- und Wohnungswesen 
der Universität Münster aktualisiert. 

In Köln,  Düsseldorf und Bonn erhalten Antragsteller z.B. eine Grund-
pauschale in Höhe von 110.000 Euro. Die Familienkomponente um-
fasst den bisherigen Kinderbonus in Höhe von 15.000 Euro je Kind. 
Um die Einstiegshürden zu senken, kann ein Anteil von 15 Prozent 
des Gesamtförderbetrags als  Eigenkapitalersatz auf die erforderliche 
Mindesteigenleistung von 15 Prozent der Gesamtkosten angerechnet 
werden. Auf diesen Eigenkapitalersatz wird zudem ein Tilgungsnach-
lass von bis zu 50 Prozent gewährt. Haus & Grund Rheinland hat-
te immer wieder kritisiert, dass Tilgungsnachlässe nur für die Miet-
wohnraumförderung und nicht für die Förderung selbstgenutzten 
Eigentums zur Verfügung stand. 

„Jung kauft Alt“, so beschreibt Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) 
den Erwerb von Wohneigentum im Bestand. Zu diesem Zweck soll der 
Erwerb aus dem Bestand wieder für Objekte von vor 1995 unabhän-
gig von ihrem energetischen Standard ermöglicht werden. Die bisher 
bestehende Anforderung entfällt, bei älteren Objekten, die noch nicht 
die energetischen Vorgaben der Wärmeschutzverordnung von 1995 
erfüllen, zugleich Maßnahmen zur Verbesserung des  energetischen 
Standards vorzunehmen. Die Höhe der Fördersätze beim Bestands-
erwerb entsprechen zu 100 Prozent der Neubauförderung. Die neu 
konzipierte Eigentumsförderung dürfte so wieder erfolgreich abge-
rufen werden.

Jahres-hauptversammlung 2018Bitte merken Sie sich Dienstag, den 15.05.2018 als Termin 

für unsere Jahreshauptversammlung in der Concordia vor. 

Beginn ist 18 Uhr. Wir freuen uns dieses Jahr als Referenten 

den Präsidenten von Haus & Grund Deutschland, RA Dr. 

Kai H. Warnecke, zu begrüßen. Dr. Warnecke wird 

zu aktuellen Entwicklungen der Wohnungs-

politik in Deutschland referieren. 
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RECHT & STEUERN | VIER FRAGEN RUND UM MÖGLICHE FALLSTRICKE

Was ist bei der Abnahme des Bau-
werks zu beachten?
Ist das Werk vertragsgemäß hergestellt, so 
ist der Bauherr (= Besteller) verpflichtet, das 
Werk abzunehmen. Wegen unwesentlicher 
Mängel kann der Bauherr die Abnahme nicht 
verweigern. Hat der Unternehmer dem Bau-
herrn eine Frist zur Abnahme gesetzt und 
der Bauherr verweigert die Abnahme, ohne 
mindestens einen Mangel zu benennen, so 
gilt das Werk mit Ablauf der Frist als ab-
genommen (sogenannte Abnahmefiktion). 
Ist der Bauherr ein Verbraucher, dann muss 
der Unternehmer den Bauherrn über diese 
Rechtsfolge informieren. Unterlässt der Un-
ternehmer dies, tritt die Abnahmefiktion trotz 
Fristablauf nicht ein.

Die Abnahme ist Voraussetzung für 
die Entstehung folgender Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien:
·  Fälligkeit der Vergütung: Anspruch des 

Unternehmers auf Zahlung der vereinbar-
ten Vergütung durch den Bauherrn

·  Gefahrübergang: Ab diesem Zeitpunkt 
trägt der Bauherr das Risiko für die Be-
schädigung oder Zerstörung des Werkes, 
die zuvor der Unternehmer getragen hat.

·  Verjährungsbeginn: Zu diesem Zeitpunkt 
beginnt die Frist, in der Gewährleistungs-
ansprüche geltend gemacht werden kön-
nen.

·  Beweislastumkehr: Das Vorliegen des 
Mangels und die Verantwortlichkeit des 
Unternehmers müssen ab dem Zeitpunkt 
der Abnahme vom Bauherrn nachgewie-
sen werden.

Wenn ein Verbraucher einen Unternehmer 
zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu er-
heblichen Umbaumaßnahmen an einem 
bestehenden Gebäude verpflichtet, dann 
muss der Unternehmer künftig eine Baube-
schreibung vorlegen. Sie wird bei Vertrags-
abschluss automatisch Bestandteil des soge-
nannten Verbraucherbauvertrags.

In welcher Form können Änderungen 
vereinbart werden?
Vor und nach Vertragsabschluss sind Ände-
rungen der Baubeschreibung möglich. Der 
Bauherr sollte darauf achten, dass die Ände-
rungen vor Vertragsschluss vollumfänglich in 
der Baubeschreibung enthalten sind. Denkbar 
ist auch eine gesonderte Änderungsvereinba-
rung zu treffen, die dann datiert und sowohl 

von der Baufirma als auch vom Bauherrn un-
terzeichnet wird. Mit Vertragsabschluss wird 
diese auch Vertragsbestandteil und bestimmt 
damit das Bausoll. Auf diese Weise sind Bau-
herren auch auf der sicheren Seite, wenn es 
irgendwann einmal zu Streit kommt.

Auch nach Vertragsabschluss kann der Bau-
herr Änderungswünsche realisieren. Bauher-
ren sind gut beraten, alle mit der Baufirma 
verhandelten Änderungswünsche schriftlich 
zu dokumentieren. Das kann beispielsweise 
in Form einer Liste geschehen und mit Prei-
sen versehen. Sofern durch die Änderungen 
Leistungen entfallen oder weniger Leistungen 
erbracht werden müssen, hat der Bauunter-
nehmer diese Kosten abzuziehen. Darauf soll-
ten Bauherren unbedingt achten, bevor sie 
die geänderten Leistungen beauftragen.

Können sich die Vertragspartner nicht ei-
nigen, kann der Bauherr die Änderung 30 
Tage nach Zugang des Änderungswunsches 
beim Unternehmer auch einseitig anordnen. 
Wichtig: Auch hier stehen dem Unterneh-
mer Vergütungsansprüche für die geänderten 
Leistungen zu.

Die exakteste Baubeschreibung stößt an ihre 
Grenzen, wenn Unwägbarkeiten beim Bau 
ins Spiel kommen. So kann beispielsweise die 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch 
unbekannte Beschaffenheit des Baugrundes 
die Kosten für die Fertigung der Bodenplat-
te deutlich erhöhen und im schlimmsten Fall 
die Finanzierung des Bauherrn ins Wanken 
bringen.

Wie können sich Bauherren absichern?
Das Gesetz schreibt im Falle des Verbraucher-
bauvertrages vor, dass in der Baubeschrei-
bung darauf hingewiesen werden muss, wenn 
bestimmte Unwägbarkeiten nicht berücksich-
tigt und mit dem Preis nicht abgegolten sind. 
Ganz praktisch hilft dem Bauherrn dieser 
Hinweis natürlich nicht wirklich weiter. Er 
sollte deshalb im Interesse der eigenen Finan-
zierungssicherheit durch unabhängige Sach-
verständige prüfen lassen, ob wirklich alle 
Unwägbarkeiten genannt sind und wie hoch 
eventuelle Mehrkosten ausfallen können.

Welche Unterlagen müssen Baufirmen 
den Bauherren schlüsselfertiger Häu-
ser und Bauträgerobjekte nach dem 
neuen Verbraucherbauvertragsrecht 
herausgeben? Für welche Pläne muss 
die Herstellung und Herausgabe auch 
in Zukunft vertraglich und individuell 
vereinbart werden?
Der sogenannte Unterlagenherstellungs- und 
-herausgabeanspruch umfasst alle Unterla-
gen, die ein Bauherr braucht, um Behörden 
gegenüber zu belegen, dass der Bau alle öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt. Falls 
das Bauvorhaben auf Fördermittel – etwa der 
KfW – abzielt, hat der Bauherr auch Anspruch 
auf die Belege dafür, dass der Zuschuss oder 
das Darlehen entsprechend den Förderbedin-
gungen eingesetzt wurde. Die Herstellung 
und Herausgabe vieler weiterer Pläne – zum 
Beispiel Berechnungen zum erhöhten Schall-
schutz – muss der Bauherr auch künftig wei-
terhin vertraglich vereinbaren.

Bauvertragsrecht

Vier Fragen rund um mögliche Fallstricke
Von Inka-Marie Storm, Chefjustiziarin

Zwischenergebnis

Haus & Grund-Analyse zur 
 Grundsteuerreform
Von Sibylle Barent, Referentin Recht und Steuern

Im Vorfeld der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht zum bislang gültigen Modell 
der Grundsteuerermittlung hat Haus & Grund Deutschland die Pläne zur Grundsteuerreform 
unter die Lupe genommen. Um deren mögliche Auswirkungen auf den Bürger beurteilen zu 
können, wurden Anfang November 2017 die Mitglieder aufgerufen, sich an einer anonymen 
Erhebung zum Kostenwert-Modell zu beteiligen. Diesem Aufruf sind weit über 500 Mitglieder 
aus allen Bundesländern gefolgt. Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! Rund 320 Datensätze 
konnten bisher ausgewertet werden.
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Breite Str. 42-44 · 42369 Wuppertal
Telefon: 02 02 - 46 47 35
Telefax: 02 02 - 4 60 31 21

www.ploettner-galabau.de

  

Garantiert kompetent,
  diskret und zuverlässig!

Makeln aus Leidenschaft..!

Ihr kompetenter Immobilienmakler in  
Wuppertal berät Sie gerne und 

unverbindlich zu allen Fragen rund um 
den Kauf oder Verkauf einer Immobilie.

Westfalenweg 269 | 42111 Wuppertal 
www.thomaskramer-immobilien.de

Tel.: 02 02 / 27 27 62 99

Thomas Kramer IMMOBILIEN

Die Ergebnisse sind alarmierend:
·  Wenn Steuermesszahl und Hebesatz konstant bleiben, würde sich die Steuerbelastung 

durch das Kostenwert-Modell in den meisten Fällen drastisch erhöhen. 

·  Die steuerlichen Werte würden in den meisten Fällen durch das Kostenwert-Modell massiv 
ansteigen, im Mittel um mehr als das Siebenfache. Der mittlere bundesweite Einheitswert 
liegt bei 40.841 Euro. Der mittlere Kostenwert würde bei 472.651 Euro liegen.

·  Beim Kostenwert sind starke Spreizungen der steuerlichen Werte, also extreme Abwei-
chungen vom Mittelwert, erkennbar.

·  Die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen wäre vielfach extrem aufwendig. Dabei gibt 
es ganz praktische Probleme: Bodenrichtwerte sind keineswegs bundesweit aktuell, flä-
chendeckend und schon gar nicht überall automatisiert abrufbar. Darauf weist zum Bei-
spiel in Bremen der Gutachterausschuss ausdrücklich hin. Die für den Gebäudeanteil des 
Kostenwerts benötigte Brutto-Grundfläche ist vielen Eigentümern älterer Bestandsimmo-
bilien, die nicht über aktuelle Baugenehmigungs- oder Planungsunterlagen verfügen, gar 
nicht bekannt. Sie müsste aufwendig ermittelt und im Falle von An- oder Umbauten oder 
auch Wärmedämmungsmaßnahmen an der Außenwand komplett aktualisiert werden.

Fazit: Das Kostenwert-Modell wäre ein weiterer Baustein zur massiven Verteuerung der 
Wohnkosten. Zugleich ist es weit von dem – von der Politik versprochenen – einfachen und 
transparenten Grundsteuer-Bewertungsverfahren entfernt.

Diese Faktoren sollen den Kostenwert bestimmen
· Bodenkomponente = das Produkt der Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert.

·  Gebäudewert = Produkt aus Brutto-Grundfläche des Gebäudes und einer im Gesetz festge-
legten Herstellungskostenpauschale pro Quadratmeter. Sie differenziert nach Gebäudeart 
(Ein- und Zweifamilienhäuser, unterkellert/nicht unterkellert, Dachgeschoss/Flachdach) 
und nach drei Altersgruppen (Baujahr vor 1995, 1995-2004 und ab 2005). Vom Pauschal-
herstellungswert wird eine Alterswertminderung von maximal 70 Prozent abgezogen.

Praxisbeispiel: Für einen Mehrfamilienhauseigentümer aus der Erhebung in Berlin-Mitte er-
gibt sich aufgrund des enorm hohen Bodenrichtwertes von 5.000 Euro jährlich ein Kostenwert 
von rund 8,8 Millionen Euro. Wenn Steuermesszahl und Hebesatz konstant bleiben, wären für 
diese Immobilie rund 252.000 Euro an Grundsteuer zu zahlen. Beim derzeitig gültigen Ein-
heitswert in Höhe von 117.136 Euro liegt die Grundsteuer dieser Immobilie bei 3.320,81 Euro.
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RECHT & STEUERN | BUNDESVERFASSUNGSGERICHT SOLL MIETPREISBREMSE PRÜFEN

Mehr als zwei Jahre lang haben Streitigkeiten rund um die Miet-
preisbremse Gerichte unterschiedlicher Instanzen in ganz Deutsch-
land beschäftigt. Damit soll in absehbarer Zeit Schluss sein: Die 67. 
Kammer des Landgerichts Berlin hält die entsprechende Vorschrift im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 556d BGB) für verfassungswidrig und hat 
beschlossen, dem Bundesverfassungsgericht ein Berufungsverfahren 
zur Entscheidung vorzulegen (Beschluss vom 7. Dezember 2017, Az. 
67 S 218/17). Allein das höchste deutsche Gericht habe die Kom-
petenz, die gesetzliche Regelung für verfassungswidrig zu erklären, 
hieß es in einer Stellungnahme des Gerichts. Darin werden auch sehr 
ausführlich die Beweggründe der Richter erläutert.

Verstoß gegen das Gleichheitsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG)
Die Vorschrift führe in mehrerlei Hinsicht zur Ungleichbe-
handlung von Vermietern, so die Auffassung des Gerichts. 
Soweit der Gesetzgeber Differenzierungen vornehme, 
müssten diese durch Gründe gerechtfertigt werden, 
die dem Ziel der Differenzierung und dem Ausmaß der 
Ungleichbehandlung angemessen seien. Dies habe der 
Gesetzgeber bei der Neuregelung von § 556d BGB nicht 
beachtet und in verfassungswidriger Weise in das Recht 
der Mietvertragsparteien, im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit 
den Mietpreis zu regeln, eingegriffen. § 556d BGB in Verbin-
dung mit der von dem Land Berlin erlassenen Rechtsverordnung be-
grenze die zulässige Neuvermietung auf 110 Prozent der ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Die ortsüblichen Mietpreise unterscheiden sich bun-
desweit nämlich stark. Der Gesetzgeber habe daher eine Bezugsgröße 
gewählt, die Vermieter in unterschiedlichen Städten wesentlich un-
gleich treffe. Relevante einkommensbezogene Sozialdaten von Mie-
tern, welche dies möglicherweise sachlich rechtfertigen könnten, sei-
en im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nicht erhoben worden.

Darüber hinaus würden diejenigen Vermieter ungerechtfertigt be-
günstigt, die bereits in der Vergangenheit eine Miete vereinbart hat-

ten, welche die ortsübliche Vergleichsmiete um zehn Prozent oder 
mehr überstieg. Sie dürften diese Miete bei einer Neuvermietung 
weiterhin unbeanstandet verlangen. Dies stelle auch eine erhebliche 
Benachteiligung derjenigen Vermieter dar, die in der Vergangenheit 
eine maßvolle Miete verlangt hätten und diese nun erhöhten. Diese 
Ungleichbehandlung sei mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orien-
tierten Betrachtungsweise schlichtweg unvereinbar.

Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 III GG)
Ferner rügte die Kammer, der Bundesgesetzgeber verstoße durch 
das uneinheitliche bindende Regelungssystem in verfassungswidri-
ger Weise gegen das am Gesamtstaat zu messende Gleichheitsgebot 

und das Bestimmtheitsgebot. Er habe die staatliche Preisin-
tervention nicht allein davon abhängig gemacht, dass ein 

angespannter kommunaler Wohnungsmarkt vorliege. Es 
komme zusätzlich auf die politische Willensbildung auf 
Landesebene und die darauf beruhende Entscheidung 
der jeweiligen Landesregierung an, ob sie von der bun-
desgesetzlichen Ermächtigung Gebrauch machen und 
eine Landesverordnung zur Umsetzung der Mietpreis-

bremse erlassen. Dies sei deutschlandweit unterschiedlich 
geschehen, was wiederum die Vermieter in den Bundeslän-

dern ungleich behandele.

Bereits im September 2017 hatte dieselbe Kammer verfassungsrecht-
liche Bedenken geäußert. Den damaligen Rechtsstreit hatte sie dem 
Bundesverfassungsgericht nicht vorgelegt, weil die Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit während des laufenden Prozesses für den Ausgang 
des Verfahrens unerheblich wurde. In dem jetzt zu verhandelnden 
Berufungsverfahren hingegen ist die Beurteilung der Verfassungsmä-
ßigkeit von Bedeutung. Es handelt sich um die Klage zweier Mieter, 
die die höchstzulässige Miete für ihre 2-1/2-Zimmer-Wohnung in 
Berlin-Wedding nach den Vorschriften über die sogenannte Miet-
preisbremse festgestellt haben wollen.

Landgericht Berlin

Bundesverfassungsgericht soll Mietpreisbremse prüfen
Von Eva Neumann, Referentin Presse und Kommunikation

In einem denkmalgeschützten Gebäude oder sogar in einem ganzen 
Ensemble zu wohnen, das hat zweifelsohne viele Vorteile. Man wird 
um die historischen Gemäuer beneidet, ob es sich nun um Mittelalter 
oder Bauhaus handelt. Man erhält auch staatliche Zuschüsse, die ein 
normaler Immobilienbesitzer nicht erhält. Aber es gibt einen großen 
Nachteil: Es ist von Seiten des Denkmalschutzes nicht alles erlaubt, 
was möglich ist. 

Der Infodienst Recht und Steuern der LBS befasst sich in seiner Ext-
ra-Ausgabe mit neun Fällen, in denen Gerichte über die Rechte und 
die Grenzen des Denkmalschutzes entscheiden mussten. Mal ging es 
dabei um die Beschaffenheit der Fenster, mal um das Recht der Behör-
de, ein solches Gebäude betreten zu dürfen.

Besonders umstritten sind im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz 
Solaranlagen, die auf dem Dach angebracht werden sollen. In einer 
Berliner Siedlung aus der Zeit der Weimarer Republik untersagte das 
Amt eine Installation wegen einer befürchteten erkennbaren Verän-
derung an der Originalsubstanz des Hauses. Das Verwaltungsgericht 
Berlin (Aktenzeichen 16 K 26.10) wies darauf hin, dass heute auch 
die durchaus berechtigten privaten ökonomischen ökologischen In-

teressen an der Errichtung einer Solaranlage berücksichtigt werden 
müssten. Hier seien sie sogar dominierend, denn die Anlage werde 
an der Gartenseite des Daches angebracht, die von außen schlecht 
einsehbar sei. Außerdem sei die Einheitlichkeit der Dachgestaltung in 
dem Viertel durch Satellitenschüsseln und Antennen ohnehin schon 
verloren gegangen.

Wenn es um ganze Ensembles geht, dann verlagert sich der Schwer-
punkt der denkmalschützerischen Maßnahmen gelegentlich etwas. So 
verweigerte zwar die Behörde einem Immobilienbesitzer den Einbau 
einflügeliger Fenster und forderte stattdessen Holzfenster mit zwei 
Flügeln. Doch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Aktenzei-
chen 8 A 11176/13) sah das anders. Im konkreten Fall gehe es um die 
Denkmalzone (bauliche Charakteristika, Ortsbild) und deswegen seien 
Details der Bauausführung – zum Beispiel Material und Unterteilung 
der Fenster – nicht so entscheidend.

Wer öffentliche Gelder bzw. steuerliche Vergünstigungen für sein 
denkmalgeschütztes Gebäude erhalten will, der sollte sich um eindeu-
tige, widerspruchsfreie Belege und Rechnungen bemühen. Das musste 
ein Eigentümer erfahren, der den Erlass der Grundsteuer begehrte, weil 

Wohnen im Denkmal

Was Eigentümer mit ihrem Kulturgut machen dürfen
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es sich um ein Kulturdenkmal handle. Die Fi-
nanzbehörden merkten an, er habe lediglich 
einen Ordner mit unspezifizierten Rechnun-
gen vorgelegt, um seine Ansprüche zu unter-
mauern. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden 
(Aktenzeichen 1 K 493/11.WI) erklärte, dass 
aus jedem Beleg eindeutig hervorgehen müs-
se, ob und wie weit die Ausgaben tatsächlich 
für den Denkmalschutz nötig seien. 

Eine Aufstockung eines Hauses um ein Ge-
schoss ist ein kaum zu übersehender Eingriff 
in das Erscheinungsbild einer Immobilie. 
Doch selbst eine solche Baumaßnahme kann 
innerhalb einer geschützten Anlage möglich 
sein. Der entscheidende Begriff ist hier der 
„konkrete Denkmalwert“ eines Objekts. Das 
Verwaltungsgericht Berlin (Aktenzeichen 16 
A 163.08) konnte genau das nicht erkennen, 
als ein Eigentümer ein Stockwerk zusätzlich 
errichten wollte. Im Urteil hieß es, der Aussa-
gewert des Ensembles werde durch den Ein-
griff „nicht tangiert“. Schließlich gehe keine 
Bausubstanz verloren, sondern man erreiche 
lediglich eine Geschosszahl, die auch bei be-
nachbarten Häusern vorkomme.

Es gibt beim Denkmalschutz Grenzen des Zu-
mutbaren. Wo diese „roten Linien“ liegen, das 
bemisst sich jeweils am Einzelfall. Grundsätz-
lich gilt: Wenn die Kosten der Erhaltung nicht 
durch die Erträge oder den Gebrauchswert des 
Kulturdenkmals aufgewogen werden, muss 
verstärkt Rücksicht auf die Interessen des Ei-

gentümers genommen werden. Die Verpflich-
tung, das Dach eines Gebäudes zumindest 
straßenseitig mit naturroten „Berliner Bibern“ 
aus Ton einzudecken, schien dem Oberver-
waltungsgericht Sachsen-Anhalt (Aktenzei-
chen 2 L 23/02) noch zumutbar. Die finanzi-
elle Mehrbelastung hatte 6.500 Euro betragen.

Wenn eine Behörde Hinweise darauf hat, dass 
die Substanz eines geschützten Gebäudes ge-
fährdet sein könnte, dann kann sie den Zu-
gang zum Objekt erzwingen – und auch das 
Recht, während der Besichtigung zu fotogra-
fieren. Der Eigentümer einer etwa 120 Jahre 
alten Landhausvilla hatte das mit Hinweis auf 
seine Privatsphäre untersagt. Aber der Baye-
rische Verwaltungsgerichtshof (Aktenzeichen 
1 CS 12.2638) schloss sich dieser Meinung 
nicht an. Nachdem bereits von außen Schä-
den an Anbauten und Balkonen zu entdecken 
gewesen seien, habe man von Seiten des Amts 
zwingend untersuchen müssen, ob Bauschä-
den vorliegen.

Das Argument, dass bestimmte Umbauten be-
reits vollzogen sind und deren Beseitigung er-
hebliche Kosten verursachen würde, zählt im 
Denkmalschutz nicht unbedingt. Das musste 
der Besitzer eines Wohn- und Geschäftshauses 
erfahren, der die maroden Fenster durch neue 
Exemplare ersetzt hatte. Doch diese passten 
nach Überzeugung des Denkmalschutzes 
nicht zu dem Fachwerkgebäude. Das Verwal-
tungsgericht Stade (Aktenzeichen 2 A 591/01) 

versagte dem Bauherrn eine nachträgliche 
Genehmigung und ordnete den Rückbau an. 
Schließlich sei er selbst verantwortlich, weil 
er nicht vorher die Genehmigungen eingeholt 
habe.

Ein denkmalgeschütztes Gebäude kann auch 
darunter leiden, dass in unmittelbarer Nähe 
ein anderes Objekt errichtet wird. Doch zu 
verhindern ist das nach Ansicht des Verwal-
tungsgerichts Gelsenkirchen (Aktenzeichen 5 
L 974/11) nur „in den Fällen, in denen eine 
bauliche Maßnahme wegen ihrer Ausmaße, 
ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestal-
tung ein benachbartes Grundstück unange-
messen benachteiligt“. Dem Objekt müsse 
förmlich die Luft genommen werden, heißt es 
in dem Urteil. Genau das war im vorliegenden 
Fall nicht gegeben, weswegen gebaut werden 
durfte.

Wer wegen Unrentabilität einen Grundsteuer-
erlass für sein denkmalgeschütztes Anwesen 
erreichen will, der sollte sich von vorneherein 
um eine angemessene rechtliche Argumen-
tation bemühen. Der Verwaltungsgerichtshof 
Hessen (Aktenzeichen 5 A 705/12.Z) wies 
eine Klage ab, weil der Betroffene nicht aus-
reichend dargelegt habe, dass die Denkmal-
schutzkosten für die behauptete Unrentabi-
lität ausschlaggebend gewesen seien. Genau 
diese Kausalität sei aber unverzichtbar für 
einen derartigen Antrag.
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HAUS & GRUND | KOOPERATIONSPARTNER

Maler- und Fassaden-Fachbetrieb
Meisterbetrieb in der Innung seit 1968

Das Lagerhaus
 Transporte & Lagerung

Haus & Grund - Information

Kooperationspartner
Bei folgenden Kooperationspartnern werden Mitgliedern von Haus & Grund bei Vorlage des Mitgliedsausweises und ggfs. des Personalauswei-
ses Rabatte gewährt. Der Ausweis ist bereits bei Angebotsanfragen  (bei Handwerkern) vorzulegen. Die genauen Bedingungen für die Rabatt-
gewährung, z.B. auf welche Waren und Leistungen Rabatte gewährt werden, sowie die Kontaktdaten der Kooperationspartner entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage: www.hausundgrundwpt.de
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Dachdecker- u.

Wärmedämmung

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Zimmerer  Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  

42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische Sanierung

Planung und Bau
individueller Kachelöfen

und Kamine
Kaminöfen – Pelletöfen – 

Edelstahlschornsteine

Unsere Stärke:
Gas-Kaminanlagen

Wittensteinstraße 161-163 · Wuppertal
Tel. 0202-81 08 10

www.kamine-riesenberg.de

MALERFACHBETRIEB
Wolfgang Malik GmbH

Roßkamper Str. 96 · 42329 Wuppertal
Tel. 02 02 - 73 28 12 · Fax 02 02 - 73 85 15
E-mail: info@talmaler.de

Ihr Partner für ...

• Maler- und Tapezierarbeiten

• Vollwärmeschutz

• Fassadenrestauration

• Verlegung aller Bodenbeläge

Elektro H. Lindenborn GmbH
Meisterbetrieb seit 1954   Licht-, Kraft- und Signalanlagen

Steinbeck 94 a
42119 Wuppertal

Tel.: (02 02) 66 52 08
Fax.: (02 02) 64 91 96

E-Mail: elektro-lindenborn@t-online.de
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Haus & Grund empfehlen und Prämie sichern

Bitte kreuzen Sie hier Ihre gewünschte 
Prämie an. Die Lieferzeit kann zwischen 
drei und sechs Wochen betragen. 
Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhal-
ten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

Ihre Prämie

 Wohnklima-Messgerät 
 Typ TH 55
02

 Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten  

Die Mietfibel 

Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht des Immobilieneigentümers 

Immobilienübergabe zu Lebzeiten

Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedarfs

Der Verwaltungsbeirat

01

 Küchenwaage04

 Gartenset03

Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämien-
coupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres 
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin.
Ihr Verein veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie. 

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, 
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem 
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist. 

Ihr Prämienantrag

Mitglieder werben Mitglieder

Haus & Grund empfehlen und eine Prämie  
sichern.  Machen Sie mit und suchen Sie sich  
eine Prämie aus. 

Johannes Janson und Monika Wildner-Jagdhuber,  
Haus & Grund-Mitglieder seit 2002

Angaben werbendes Mitglied

Ich habe folgendes Mitglied geworben

Vorname/Name

Straße/Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

PRÄMIENCOUPON

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort
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Für alle Mitglieder attraktive Sonderrabatte

Versicherungsmakler 
Bergisch Land GmbH
Ralf Zinzius
Kooperationspartner Haus & Grund
Telefon 0202 / 260 65 60
Telefax 0202 / 260 65 61
info@makler-bergischland.de
Termine gerne nach Vereinbarung.

 AKTUELLE RECHTSPRECHUNG ZU WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN | VERMIETEN & VERWALTEN

 Containerdienst
 Schrott
 Metalle
 Gewerbeabfälle
 Sonderabfälle
 Bauschutt
 Baustellenabfälle 
 usw.

Anlieferung möglich!

Telefon: 0202.469 83 72
Telefax: 0202.466 03 93

E-Mail: Info@tamm-gmbh.com
Internet: www.tamm-gmbh.com

Gasstr. 11 · 42369 Wuppertal

Aktuelle Rechtsprechung 
zu Wohnungseigentümer-
gemeinschaften
Von Gerold Happ , Geschäftsführer Immobilien- und Umweltrecht

Ersatz des fehlenden Schlüssels oder Austausch der 
Schließanlage?
Zum Ende des Mietverhältnisses will der Vermieter einer Eigentums-
wohnung alle Schlüssel für die Wohnung zurückerhalten. Doch ge-
legentlich fehlen dann einzelne Schlüssel oder es wird darüber ge-
stritten, wie viele Schlüssel überhaupt übergeben wurden. Wenn es 
zu keiner Einigung kommt, landen solche Streitigkeiten vor Gericht. 
Insbesondere wenn der Schlüssel Teil der im Gemeinschaftseigentum 
stehenden Schließanlage ist, sollte dann aber nicht nur auf Heraus-
gabe des Schlüssels geklagt werden, sondern auch auf Ersatz für die 
Kosten des Austauschs der Schließanlage, sofern dies droht. Denn 
nur so ist gewährleistet, dass man den Rechtsstreit im Zweifel durch 
mehrere gerichtliche Instanzen betreiben kann, wie der BGH in sei-
nem Beschluss vom 28. September 2017 (Az. V ZB 63/16) entschieden 
hat. Die Zulässigkeit der Berufung hängt nämlich vom Streitwert ab. 
Dieser beläuft sich bei einem reinen Herausgabeanspruch bezüglich 
des Wohnungsschlüssels lediglich auf die Kosten für das Nachma-
chen des Schlüssels. Der für eine Berufung erforderliche Wert von 
600 Euro wird hierbei in der Regel nicht erreicht. Die Kosten für den 
Austausch einer Schließanlage liegen aber in der Regel immer über 
diesem Betrag.

Legale Verzögerungstaktik
Ob die übrigen Wohnungseigentümer gegen eine erfolgreiche Be-
schlussanfechtung Berufung einlegen, unterliegt alleine ihrer Ent-
scheidung. Der anfechtende Eigentümer kann ihnen dies nicht ge-
richtlich untersagen lassen. Dies gilt selbst dann, wenn sich der 
Eindruck aufdrängt, dass die Berufung scheitern wird und primär 
eingelegt werden soll, um die Wirkung der Beschlussanfechtung zu 
verzögern. So hat es zumindest das Amtsgericht Gladbeck in seinem 
Urteil vom 30. Oktober 2017 (Az. 51 C 5/17) entschieden. Anderenfalls 
würde die Entscheidung, ob die Berufung erfolgreich ist, durch das 
angerufene Amtsgericht entschieden und nicht durch das zuständige 
Landgericht.

„Einfahrten“ sind keine „Parkplätze“
Gemeinschaftsflächen, die in der Teilungserklärung als „Einfahrten“ 
bezeichnet sind, dürfen zwar mit Fahrzeugen befahren werden. Abge-
sehen vom kurzzeitigen Abstellen von Fahrzeugen zum Be- und Ent-
laden ist dort aber ein Parken nicht erlaubt, soweit dies nicht durch 
separate Vereinbarungen oder Beschlüsse erlaubt wurde. Das hat das 
Landgericht Dortmund mit seinem Beschluss vom 10. Oktober 2017 
(Az. 1 S 357/16) entschieden. Auch wenn in einer „Einfahrt“ über 
Jahre hinweg Fahrzeuge geparkt wurden, kann dies nur in Ausnah-
mefällen als konkludente Vereinbarung über die Zulässigkeit des Par-
kens gewertet werden. Denn hierfür müsste den Eigentümern bewusst 
sein, dass sie durch die Duldung eine dauerhafte Regelung und Ände-
rung der Rechtslage herbeiführen.

Sollten keine von der Teilungserklärung abweichenden Vereinba-
rungen oder kein abweichender Beschluss existieren, dann können 
einzelne Wohnungseigentümer von anderen Eigentümern verlangen, 
dass sie ihre Fahrzeuge nicht in der Einfahrt parken. Diese müssen 
dann  dafür Sorge tragen, dass auch ihre Gäste dort nicht parken.

Keine wirksame Verwalterbestellung bei Unwirksamkeit 
von wesentlichen Klauseln im Verwaltervertrag
Der Verwaltervertrag ist die Grundlage für jede Verwalterbestellung. 
Das Landgericht Frankfurt am Main hat sich nun in seinem Urteil 

Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Ihren Aufzug geht! 
Schwelmer Str. 141 
42389 Wuppertal 
Tel.:(0202)625071 
Fax:(0202)620805 
Email: aufzug@glaesergmbh.de 
URL: www.glaesergmbh.de  

DDurch uns munter  
rrauf und runter!  

Beratung, Planung, Verkauf 
Aufzüge jeder Art, Hebebühnen 
Umbau & Modernisierung 
Service, Wartung, Störungsdienst 
Begleitende ZÜS (TÜV)-Prüfung 
Aufzugnotrufsystem 
24/7 Notdienst 
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vom 27. September 2017 (Az. 2-13 S 49/16) 
mit den Auswirkungen auseinandergesetzt, 
die unwirksame Klauseln eines Verwalterver-
trags auf die Verwalterbestellung haben.

So muss ein Verwaltervertrag den strengen 
Regelungen der AGB-Kontrolle standhalten, 
wenn es sich um einen Verbrauchervertrag 
handelt. Voraussetzung hierfür ist, dass min-
destens ein Mitglied der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft Verbraucher ist. Denn dann 
gilt auch die Gemeinschaft als Verbraucher. 
Weiter muss es sich bei dem Verwalter um ei-
nen Unternehmer handeln und die Vertrags-
bedingungen müssen vom Verwalter gestellt 
worden sein.

Grundsätzlich haben unwirksame Klauseln 
auch Auswirkungen auf den Bestellungs-
beschluss. Halten nur einzelne Klauseln des 
Vertrages einer AGB-Prüfung nicht stand, 
dann ist auch der Bestellungsbeschluss nur 
in Bezug auf diese Klauseln unwirksam. Dies 
gilt aber nur, wenn der Vertrag auch ohne 
die unwirksamen Klauseln sinnvollerweise 
Bestand haben kann.

Sollte die Summe der unwirksamen Klauseln 
aber so groß sein, dass nur ein leerer Ver-
tragstorso übrigbleibt, oder sollten Kern-
regelungen unwirksam sein, dann ist die 
Verwalterbestellung im Ganzen unwirksam. 
Denn dann kann nicht angenommen werden, 
dass die Wohnungseigentümer im Rahmen 
ordnungsmäßiger Verwaltung einen entspre-
chenden Beschluss über den Restvertrag ge-
fasst hätten.

Zugleich hat das Gericht folgende 
Klauseln für unwirksam erklärt:
·  Eine Regelung zur Befreiung von dem 

Verbot von Insichgeschäften nach § 181 
BGB ist unwirksam.

·  Eine Regelung, die es dem Verwalter er-
laubt, bis zu einem geschätzten Aufwand 
von jeweils 2.000 Euro Sonderfachleute 
zu beauftragen, ist unwirksam. Hierdurch 
wird ein wesentlicher Teil der Entschei-
dungen über die Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums auf den Verwalter 

übertragen, die eigentlich nach § 21 Abs. 
1 WEG dem Eigentümer obliegen. Da eine 
jährliche Obergrenze nicht vorgesehen 
ist, sind die Eigentümer nicht vor einer 
möglichen überhöhten Kostenbelastung 
geschützt.

·  Eine Regelung, die es dem Verwalter er-
laubt, Hausreinigungskräfte einzustel-
len, mit ihnen namens der Gemeinschaft 
Dienstverträge abzuschließen, diese in-
haltlich zu ändern und auch zu kündigen, 
ist ebenfalls unwirksam. Auch hier wird 
ein wesentlicher Teil der Selbstverwal-
tung auf den Verwalter übertragen, ohne 
diesem Vorgaben zu Kosten oder Einstel-
lungskriterien zu machen.

·  Eine Regelung, durch die der Verwalter 
ermächtigt wird, in Teilbereichen Unter-
vollmachten an Sonderkräfte zu erteilen, 
ist ebenfalls unwirksam. Hierdurch wird 
es dem Verwalter ermöglicht, im Zweifel 
alle seine Aufgaben zu delegieren. Die 
Verwalterleitungen müssen aber durch 
den bestellten Verwalter erbracht werden.

·  Eine Regelung, die für den Verwalter eine 
Mahngebühr von 20 Euro pro Mahnung 
vorsieht, entspricht nicht den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Verwaltung. Auch 
hier fehlt es an einer Begrenzung der 
Zahl der zu vergütenden Mahnungen, so 
dass nicht erkennbar ist, welche maxima-
le finanzielle Belastung auf die Eigentü-
mer zukommen kann.

·  Eine Regelung, die dem Verwalter Son-
derhonorare für die Erhebung von Son-
derumlagen zubilligt, ist unwirksam, da 
dies ein Teil der Standardleistungen des 
Verwalters ist.

Schadensersatzanspruch sticht Beseiti-
gungsanspruch
Nimmt ein Eigentümer eigenmächtig Um-
bauarbeiten am Gemeinschaftseigentum vor, 
dann können zum einen den einzelnen Ei-
gentümern Beseitigungsansprüche nach § 15 
Abs. 3 WEG in Verbindung mit § 1004 Abs. 1 

BGB zustehen. Zugleich kann aber auch der 
Gemeinschaft ein Anspruch auf Schadenser-
satz nach § 14 Abs. 1 WEG in Verbindung 
mit § 280 BGB und § 823 Abs. 1 BGB zu-
stehen.

Den Anspruch auf Schadensersatz kann ein 
einzelner Eigentümer schon deshalb nicht 
geltend machen, weil der Geschädigte die 
Wahl zwischen der Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes oder einer Entschä-
digung in Geld hat. Diese kann aber nur ein-
heitlich für alle Eigentümer getroffen werden. 
Daher muss der Anspruch einheitlich von der 
Gemeinschaft geltend gemacht werden.

Das Landgericht München I hat nun mit 
Beschluss vom 15. November 2017 (Az. 1 S 
1978/16) entschieden, dass der einzelne Ei-
gentümer aber auch seinen konkurrierenden 
Anspruch auf Beseitigung der Störung nicht 
ohne Ermächtigung der übrigen geschädig-
ten Eigentümer geltend machen kann. Denn 
die Beseitigung der Störung kann nur durch 
eine komplette Rückgestaltung erfolgen. Die-
se schließt aber eine gleichzeitige Entschädi-
gung in Geld aus. Die Geltendmachung des 
Anspruchs würde das Wahlrecht bezüglich 
des Schadensersatzanspruchs vereiteln.

Im konkreten Fall hatte der Eigentümer einer 
Dachgeschosswohnung eigenmächtig fünf 
zusätzliche Dachfenster in seiner Wohnung 
einbauen lassen. Nachdem ein mehrheitlicher 
Beschluss zur nachträglichen Genehmigung 
der neuen Fenster gerichtlich für nichtig er-
klärt wurde, klagte ein Eigentümer auf Be-
seitigung der Fenster. Hierauf beschloss die 
Gemeinschaft, die Beseitigungsansprüche der 
Eigentümer an sich zu ziehen. Der klagende 
Eigentümer ging gegen den Beschluss vor, 
weil dieser seiner Auffassung nach lediglich 
gefasst wurde, um ein Vorgehen gegen die 
neuen Fenster zu unterbinden. Gleichzeitig 
verfolgte er seine Klage gegen den Eigentü-
mer der Dachgeschosswohnung weiter. 

Das Gericht lehnt seinen Beseitigungsan-
spruch nun ab, weil er diesen mit der obigen 
Begründung nicht gegen den Willen der an-
deren Eigentümer geltend machen könne.

Buchtipp

Sanierung und Modernisie-
rung im Wohnungseigentum

Dr. Hans Reinold Horst: ISBN: 978-3-939787-66-2, 100 Seiten, 11,95 Euro

Einen Schwerpunkt der Broschüre bildet die Darstellung der Vorbereitung, Planung und Durch-
führung von altersgerechten und barrierefreien Sanierungen und Modernisierungen in bestehen-

den Wohnungseigentumsanlagen. Dabei wird auch die Frage beantwortet, ob der einzelne Eigentümer gegen die 
Gemeinschaft oder gegen den Verwalter einen durchsetzbaren Anspruch auf Durchführung solcher Baumaß-
nahmen hat. Ebenso werden rechtliche Möglichkeiten sanierungsunwilliger Eigentümer beleuchtet. Bei all dem 
wird die vermietete Eigentumswohnung und damit die Schnittstelle zwischen Mietrecht und WEG mitbehandelt.
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Für Neukunden sind die Preise der Gasver-
sorger so günstig wie seit fünf Jahren nicht. 
Und für Strom zahlen immerhin 30 Prozent 
der Haushalte mehr als sie müssten, so eine 
Umfrage von finanztip. Mit einem Tarif- oder 
Anbieterwechsel lassen sich mehrere hundert 
Euro im Jahr sparen. Kunden haben dabei die 
Wahl zwischen mehr als 1.000 Stromliefe-
ranten und kaum weniger Gasversorgern mit 
jeweils zahlreichen Tarifmodellen.

Ein Wechsel dauert nur wenige Minuten, ist 
einfach zu bewerkstelligen und mit keinerlei 
Risiko behaftet. Selbst wenn etwas schief-
läuft, gehen die Lichter oder die Heizung 
nicht aus. Gemäß § 38 des Gesetzes über 
die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Ener-
giewirtschaftsgesetz EnWG) muss dann der 
Grundversorger bis zu drei Monate lang mit 
dem sogenannten Ersatz-Tarif einspringen. 
Dieser darf maximal dem der Grundversor-
gung entsprechen.

Wann ist ein Anbieter- oder Tarifwech-
sel interessant?

·  wenn Sie seit Ihrem Einzug den Tarif 
noch nie gewechselt haben und damit 
den teuren Grundtarif zahlen

·  wenn Sie Ihren Liefervertrag in den ver-
gangenen Jahren nicht bewusst geändert 
haben

·  wenn Ihr Gasversorger schon länger kei-
ne Preisanpassung nach unten vorge-
nommen hat

·  wenn Sie auf regenerative Energie um-
steigen wollen

Schritt für Schritt zum 
günstigeren Tarif
1.  Ermitteln Sie anhand der letzten drei 

Jahresabrechnungen Ihres Anbieters, wie 
hoch Ihr durchschnittlicher Jahresver-
brauch ist. Wie viel haben Sie in der ak-
tuellen Rechnung dafür bezahlt?

2.  Erkundigen Sie sich bei Ihrem derzeitigen 
Versorger, ob er einen günstigeren Tarif 
anbietet.

3.  Suchen Sie nach alternativen Tarifange-
boten. Am einfachsten geht es mit einem 
Online-Tarifrechner. Bei Stiftung Wa-
rentest gehören regelmäßig Verivox und 
Check24 zu den Testsiegern. Bei beiden 
lässt sich die Flut der Ergebnisse außer 
durch die Postleitzahl und Angaben zum 
Verbrauch durch Filter einschränken. 
Achten Sie dabei auf verbraucherfreund-
liche Einstellungen: eine mindestens 
zwölfmonatige Preisgarantie, eine kurze 
Kündigungsfrist und eine auf einen Mo-
nat begrenzte Folgelaufzeit des Vertrags. 
Verzichten Sie auf Vorauskasse: Im Falle 
einer Insolvenz des Anbieters ist die ein-
gezahlte Summe futsch.

4.  Informieren Sie sich über den potenziel-
len neuen Anbieter – zum Beispiel über 
mögliche Preiserhöhungen und die Erfah-
rungen anderer Kunden – und über die 
Details der Vertragsbedingungen. Testen 
Sie vor Vertragsabschluss den Kunden-
service.

5.  Ist alles geklärt, dann finden Sie auf der 
Webseite des Versorgers den entsprechen-
den Antrag. Den senden Sie ausgefüllt 
und unterschrieben ab.

6.  Die Umstellung erfolgt automatisch. In 
der Regel kümmert sich der neue Anbieter 
um die Abmeldung beim Vorgänger.

Die Sache mit dem Bonus
Mit einem Bonus lassen sich dreistellige Sum-
men sparen – im ersten Vertragsjahr. Solche 
Modelle sind ideal für aktive Kunden, die 
jährlich den Anbieter wechseln wollen und 
dabei die Kündigungsfrist im Blick haben. 
Kündigen Sie rechtzeitig – mindestens sechs 
Wochen vor Vertragsende – und am besten 
per Einschreiben. Um den verlockenden Bo-
nus auch tatsächlich zu erhalten, achten Sie 
auf die Formulierung „zum Ablauf des ersten 
Belieferungsjahres“. Ohne fristgerechte Kün-
digung verlängert sich der Bonustarif in der 
Regel automatisch um zwölf Monate. Dann 
zahlt der Kunde oft mehr als beim Tarif des 
vorigen Anbieters.

 TARIFWECHSEL LEICHT GEMACHT | FINANZEN & VERSICHERUNG

Schüco – Lösungen rund um´s Haus

EIGENE HERRSTELLUNG UND MONTAGE · FENSTER · TÜREN · MARKISEN · ROLLLÄDEN · WINTERGÄRTEN · VORDÄCHER

Für die Gestaltung Ihres Hauses bieten wir viele Ideen und Möglichkeiten. Fenster, 
Türen, Fassaden, Wintergärten oder Solarprodukte aus Schüco Systemen stehen 
für allererste Qualität.

In der Graslake 20a · 58332 Schwelm

Telefon 0 23 36 - 93 92-0 · Telefax 0 23 36 - 93 92-5

info@stroeter-gmbh.de · www.stroeter-gmbh.de

Strom und Gas

Tarifwechsel leicht gemacht
Von Eva Neumann, Referentin Presse und Kommunikation

 Beratungsstelle 
Elberfeld

Urlaubsbedingt hat unsere Beratungsstelle in Elberfeld in der Zeit

vom 12.03.2018 – 15.03.2018 
lediglich Montags bis Donnerstag vormittags 

von 8.15 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Nachmittags und Freitag den 16.03.2018 ist die Beratungsstelle geschlos-

sen. Beratungen finden nach Terminvereinbarung statt.
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Im Jahr 2015 sind hierzulande 648 Menschen 
an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestor-
ben, so die erschreckenden Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes – etwa ein Drittel mehr 
als noch fünf Jahre zuvor. Viele dieser tödli-
chen Unfälle ereigneten sich im Wohnumfeld. 
Und manch einer davon ließe sich vermeiden. 
Eva Neumann hat darüber mit Hartmut Ziebs, 
Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes 
(DFV), gesprochen.

Was sind die Auslöser von Kohlenmo-
noxid-Vergiftungen in Wohnungen?
Wenn eine Gasetagenheizung leicht verstellt 
oder defekt ist oder wenn die Abgasleitung 
verstopft oder verschmutzt ist, können da-
durch erhöhte CO-Werte im Abgas entstehen. 
Das wird dann problematisch, wenn die Gase 
und damit das Kohlenmonoxid in Wohnräu-
me gelangen und sich dort sammeln, so dass 
eine hohe Konzentration entsteht. Früher gab 
es in Wohnungen einen leichten Luftzug, 
durch den das Gas abtransportiert wurde. 
Das hat meist auch funktioniert, wenn Koh-
lenmonoxid beispielsweise von der Therme 
im Keller durch die Decke in die Wohnung 

diffundiert ist. Die gehäuften Dämmmaßnah-
men in den vergangenen Jahren haben diese 
Situation jedoch verändert und damit auch 
zu einem deutlichen Anstieg der Unfallzah-
len geführt. Wenn heute neue, dichte Fenster 
eingebaut werden, wird die Luftzirkulation 
verringert, so dass sich das Kohlenmonoxid 
sammeln kann. Auch Heizungserneuerungen 
erhöhen das Risiko von Kohlenmonoxid-Un-
fällen: Niedrigtemperaturheizungen produ-
zieren auch geringere Abgastemperaturen. 
Vögel, die im Sommer im Schornstein ihr 
Nest bauen, verlassen das jetzt nicht mehr 
immer im Winter, weil es ihnen nicht zu heiß 
ist. Damit können die Abgase nicht mehr or-
dentlich abziehen.

Gibt es Heizungen, die ein höheres 
Risiko bergen als andere?

Nein. Keine Heizung ist als solche gefährlich. 
Doch jede Heizung verstellt sich im Laufe 
der Zeit eben ein wenig. Oder der Schorn-
stein setzt sich ein bisschen zu. Das lässt sich 
durch regelmäßige Wartung und Reinigung 
vermeiden.

Gibt es auch Unfälle, die durch das 
Verhalten der Bewohner verursacht 
werden?
Tatsächlich kommen immer wieder einzelne 
Leute auf die Idee, im Wohnzimmer mit Holz-
kohle zu grillen. Andere heizen durch falsch 
verstandene oder echte Sparsamkeit mit ih-
rem Gasofen. Und dann sehen wir immer 
wieder, dass die Zugluftschlitze in den Türen 
zu den Räumen mit Gasthermen dauerhaft 
abgedeckt werden. All diese Situationen ha-
ben dieselben Auswirkungen wie eine defekte 
Gasetagenheizung.

Warum ist Kohlenmonoxid so 
 tückisch?
Es ist geruchlos, farblos, geschmacklos und 
reizt die Atemwege nicht. Wenn man in ei-
nen Raum kommt, in dem sich dieses Gas 
angesammelt hat, merkt man es einfach 
nicht. Man wird benommen und müde, viel-
leicht fühlt man noch etwas Schwindel oder 
Übelkeit. Doch das sind solch unspezifische 
Warnsignale, dass man sie nicht als solche 
wahrnimmt. Dann fällt man ins Koma und ist 
innerhalb weniger Minuten tot.

Interview

„Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Wohnungen sind 
vermeidbar“

HAUSTECHNIK | „KOHLENMONOXID-VERGIFTUNGEN IN WOHNUNGEN SIND VERMEIDBAR
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 AUSTAUSCH VON GASETAGENHEIZUNGEN KANN TEUER  WERDEN | HAUSTECHNIK

Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude

• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig

Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de

Eigentümer von Niedertemperaturkesseln, 
sogenannten Heizwertgeräten, haben unter 
Umständen ein Problem: Diese dürfen zwar 
weiterhin betrieben, gewartet und repariert, 
jedoch bis auf wenige Ausnahmen nicht 
mehr in den Verkehr gebracht werden.  Wenn 
ein defekter Heizkessel ersetzt werden muss, 
bleibt meist nur der Umstieg auf effiziente 
Brennwertgeräte.

Einige Gasetagenheizungen sind 
betroffen
Betroffen sind raumluftunabhängige 
Heizwertgeräte der Installationsarten C4, C8 
und B3 – nach Angaben des Umweltbundes-
amtes in rund 300.000 Wohnungen, davon 
100.000 Eigentumswohnungen. Eine Aus-
nahme gilt dagegen für raumluftabhängige 
Heizwertgeräte vom Typ B1. Schätzungen 
zufolge sind das rund 80 Prozent aller Gas-
etagenheizungen. Diese Geräte werden auch 
künftig noch als Heizwertgeräte angeboten.

Schornsteinsanierung mit einplanen!
Bei der Umstellung von Heizwert- auf Brenn-

werttechnik muss das Abgassystem wegen 
des anfallenden Kondensats erneuert werden. 
Wenn nur ein Gerät angeschlossen ist, reicht 
es oft aus, in den vorhandenen Schornstein 
ein neues Abgasrohr aus Kunststoff ein-
zuziehen. Wenn mehrere Geräte an einem 
gemeinsamen Schornstein angeschlossen 
sind, kommt hinzu: Brennwert- und 
Heizwertgeräte dürfen aus sicher-
heitstechnischen Gründen nicht 
gemeinsam an einem Schorn-
stein betrieben werden. Wenn 
also ein Heizwertgerät ausfällt 
und durch ein Brennwertgerät 
ersetzt wird, müssen in der Fol-
ge auch alle noch funktionsfähi-
gen Geräte ausgetauscht und der 
gemeinsame Schornstein erneuert 
werden.

Was können betroffene Eigentümer 
tun?
Es gibt mehrere technische Möglichkeiten, ei-
nen Austausch zu umgehen: Ein defektes Ge-
rät kann repariert oder gegen ein gebrauch-
tes Gerät ersetzt werden. Unter Umständen 

kann es günstiger sein, anstatt alle alten 
Heizwertgeräte gegen neue Brennwertgeräte 
auszutauschen, auf eine zentrale Brennwert-
kesselanlage umzustellen. Um für die jewei-
lige Heizungsanlage die optimale Lösung zu 
finden, sollte die Fachkunde eines Gas- und 
Heizungsinstallateurs oder des Schornstein-

fegers eingeholt werden.

Unser Tipp für Vermieter
Die Umstellung von Heizwert- auf 

Brennwerttechnik ist eine Modernisierung. 
Durch den Einbau einer Heizung mit höherer 
Effizienz wird weniger Energie verbraucht. 
Die Investitionskosten der Umstellung kön-
nen abzüglich der Kosten der Instandsetzung 
(Kosten der Reparatur) als Mieterhöhung 
nach Modernisierungsmaßnahmen (§ 559 
BGB) geltend gemacht werden.

Raumluftunabhängige Heizwertgeräte

Austausch von Gasetagenheizungen kann teuer 
 werden
Von Dipl.-Ing. Corinna Kodim, Geschäftsführerin Energie, Umwelt, Technik

Wenn Sie als Feuerwehr zu einem 
CO-Unfall gerufen werden – was tun 
Sie?

Zum Glück sind die Rettungsdienste heute 
fast flächendeckend mit CO-Warnern aus-
gerüstet. Früher sind die Helfer am Unfallort 
leicht in die Falle getappt. Sie haben das gif-
tige Gas nicht bemerkt und sind dann selbst 
bei der Reanimation der Verunfallten ins 
Koma gefallen. Das passiert heute nicht mehr. 
Wenn das Warngerät anspringt, heißt es „lüf-
ten, lüften, lüften“. Außerdem müssen wir 
die Unfallopfer so schnell wie möglich aus 

der Wohnung hinaus in Sicherheit bringen. 
Wie lange sie dem Gas ausgesetzt waren, ist 
entscheidend dafür, ob sie bleibende Schäden 
davontragen.

Was können Eigentümer von Immo-
bilien tun, damit diese Situation gar 
nicht erst entsteht?
Mit Blick auf die Statistik gibt es zwei zen-
trale vorbeugende Maßnahmen: Wer seine 
Immobilie mit Gas heizt und das Gebäude sa-
niert, also mit einer Dämmung versieht und 
neue Fenster einbaut, muss unbedingt da-

rauf achten, dass ausreichend Luftaustausch 
gesichert ist. Und er muss seine Gasheizung 
regelmäßig gründlich warten lassen, zum 
Beispiel durch den Schornsteinfeger. Darüber 
hinaus ist es durchaus sinnvoll, im Heizungs-
raum, im Hausanschlussraum oder in der 
Nähe der Gastherme einen CO-Warnmelder 
anzubringen. Ein solches Gerät sieht ähnlich 
aus wie ein Rauchwarnmelder und funkti-
oniert nach demselben Prinzip: Bei anstei-
gendem Kohlenmonoxid-Wert warnt es mit 
lautem Alarmsignal und einer Warnleuchte.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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HAUSTECHNIK | AUSSENROLLO ZUR SCHRAUBENLOSEN MONTAGE

 ■ Bild 1: Die Montage des Rollos erfolgt ganz ohne Schrauben und somit ohne Beschädigung von Fenster oder Fassade.
 ■ Bild 2: Das Rollo wird mittels patentierter Klemmvorrichtung wind- und wetterfest am Fensterrahmen montiert.  Fotos: epr/Schlotterer
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Um eine Überwärmung des Gebäudes zu ver-
meiden, bietet sich außenliegender Sonnen-
schutz als eine effektive und energiesparende 
Methode an. Für Haus- und Wohnungsbe-
sitzer ist das kein Problem, da bei baulichen 
Veränderungen niemand gefragt werden 
muss. Speziell für Mieter gestaltet sich ein 
Nachrüsten jedoch oft schwierig, da her-
kömmliche Systeme das Fenster beziehungs-
weise die Bausubstanz beschädigen, was vom 
Vermieter meist nicht erlaubt wird.

Mit einem speziell entwickelten Rollo, dem 
ersten Außenrollo zur bohr- und schrauben-
losen Montage, gibt es jetzt die ideale Lösung 
für dieses Problem. Es wird mittels patentier-
ter Klemmvorrichtung außen am Fensterrah-

men montiert. Die Klemmen greifen an der 
Innenseite des Rahmenprofils, wodurch das 
Rollo auch bei Wind und Wetter verlässlich 
hält und bei geschlossenem Fenster sicher 
vor Diebstahl geschützt ist. Der große Vor-
teil: Der Sonnenschutz kann ohne Bohren 
und Schrauben in nur fünf Minuten montiert 
werden und ist daher für die Nachrüstung 
besonders gut geeignet. Fenster und Fassa-
de bleiben dabei gänzlich unbeschädigt. Bei 
Bedarf kann dieses Rollo jederzeit und ganz 
einfach wieder entfernt werden. 

Auch die Bedienung erfolgt mühelos und 
unkompliziert. Es lässt sich mit einem einzi-
gen Handgriff nach unten ziehen und in der 
gewünschten Position fixieren. Ein weiterer 

genügt, um es wieder zu lösen und hochzu-
fahren. Ein entscheidender Faktor speziell 
für hitzegeplagte Mieter: Das kunststoffum-
mantelte, anthrazitfarbene Fiberglasgewebe 
dieses Systems reduziert den Wärmeeintrag 
im Sommer um bis zu 90 Prozent. Dennoch 
lässt es rund 20 Prozent des Tageslichtes 
in den Raum und ermöglicht zugleich eine 
gute Durchsicht nach draußen. Der innova-
tive Sonnenschutz eignet sich übrigens für 
alle gängigen Kunststofffenster bis zu einer 
maximalen Breite von 150 Zentimetern und 
einer maximalen Höhe von 180 Zentimetern. 
Der Rollo-Kasten sowie die Abschlussleisten 
sind aus pulverbeschichtetem Aluminium 
gefertigt und in sämtlichen RAL-Farben er-
hältlich.

Effektiver Sonnenschutz jetzt auch für Mieter

Außenrollo zur schraubenlosen Montage
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Waschtische – Arbeitsplatten
Treppen für Innen und Außen

Fensterbänke für Innen und Außen
Bodenplatten + Fliesen 
aus Marmor und Granit

MARMOR GRANIT

Hattinger Str. 1 · 58332 Schwelm
Tel: 0 23 36 / 1 52 15 · www.marmor-oliv-online.de

seit über 40 Jahren

Schlosserei
Tel.  31 65 50
Fax  30 38 65

Kromberg Metallbau GmbH
Türen · Tore · Fenster · Treppen

Geländer · Gitter · Reparaturdienst
Edelstahlverarbeitung

Wiesenstraße 120 · 42105 Wuppertal 
E-Mail: Kromberg_Metallbaugmbh@web.de

Wir beheben nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Bauunternehmen in 3. Meistergeneration 

Walter Carls & Sohn
gegründet 1935 Inhaber Thomas Carls e.K.

42289 Wuppertal
Hammesberg 38
Lager: Rheinstraße

Telefon (02 02) 62 20 84
Telefax (02 02) 62 67 35

Bestnoten für den Keramik-Klimaboden

Fußbodenheizung wird 
von privaten Bauherren 
im Praxistest exzellent 
 bewertet

Behagliche Wärme, ein gesundes Raumklima und ein energiesparen-
der Betrieb – eine intelligente Fußbodenheizung bietet viele Vorteile. 
Und das bereits beim Einbau, denn dank geringer Aufbauhöhe und 
kurzer Bauzeit lässt sich der Boden schnell nutzen und flexibel ge-
stalten. 

Diese positiven Eigenschaften des Keramik-Klimabodens Schlü-
ter®-BEKOTEC-THERM haben auch die sechs privaten Haushalte über-
zeugt, die im Rahmen des unabhängigen Online-Portals Premiumtest 
den Keramik-Klimaboden über mehrere Monate auf Herz und Nieren 
geprüft haben. Dabei schnitt das System in allen Bereichen hervorra-
gend ab – schon die Vorbereitung und Planung konnten die Testfa-
milien überzeugen. Besonders die schnelle Einbauzeit begeisterte die 
Renovierer und Neubauer. Dank des intelligenten Systemaufbaus ist 
der Keramik-Klimaboden in wenigen Tagen nutzbar – wochenlan-
ge Trocknungs- und Wartezeiten entfallen. „Ohne BEKOTEC-THERM 
wäre der Bauzeitenplan nicht einzuhalten gewesen“, berichtet eine 
begeisterte Testfamilie. Und auch beim wichtigsten Kriterium schnei-
det das System hervorragend ab: Die mit dem Keramik-Klimaboden 
ausgestatteten Häuser verfügen über eine angenehme sowie schnell 
und bequem zu steuernde Wärme: „Ein Dreh am Regler und kurz 
danach spürt man schon die Wärme“, so das Fazit einer Familie. Ein 
anderer Testhaushalt gibt „für Raumklima und Wohlfühlfaktor eine 
glatte 1“. Der niedrige Fußbodenaufbau gewährleistet in Kombination 
mit dem Fliesenbelag, dass die Wärme schnell und gleichmäßig im 
Raum verteilt wird. Darüber hinaus bietet der Boden einen echten 
Hygienevorteil gegenüber anderen Belägen und Heizkörpern. Auf die-
se kann mit BEKOTEC-THERM komplett verzichtet werden, was sich 
wiederum positiv auf die Optik der Räume auswirkt. Insgesamt hat 
die intelligente Fußbodenheizung mit der Note 1,2 exzellent abge-
schnitten. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.fussbodenheizung.

Beratung
Planung

Ausführung

0202 / 24 60 90 15 · service@lutgen.de · lutgen.de
NOTRUF 0171 / 19 17 963

Beratun

0202 / 24 60 90 15 · service@
NOTRUF 0171 / 1
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WUPPERTAL AKTUELL | WQG PRÄSENTIERT NEUEN RATGEBER ZUR SANIERUNGEN VON ALTBAUTEN

11 22

33
 ■ Bild 1:  Foto zeigt eine Wohnung des Modellhauses (Dachgeschoss) nach der Kernsanierung und Ent-

fernen der innenliegenden Wände.
 ■ Bild 2:  Foto zeigt eine lichtdurchflutete Wohnung (Küchen-, Ess- und Wohnbereich im 3. OG des 

Modellhauses) mit Blick in Ausblick auf die Rückseite des Hauses.
 ■ Bild 3:  Foto zeigt die Anbringung/Montage der Bodenplatte der Balkone an die rückseitige Fassade 

des Modellhauses.
 ■ Bild 4:  Foto zeigt die bereits montierten beiden Bodenplatten inkl. Ständerwerk der Balkone im Erdge-

schoss und 1. OG des Modellhauses und die aufwändige Anbringung/Lieferung der Einzelteile 
der Balkone.

Die Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH – kurz WQG – hat ihre 
Erfahrungen bei der Modernisierung des Modellhauses in der Sedan-
straße 85 in einem Ratgeber zusammengefasst. Am 18. Dezember 
wurde die neue Broschüre auf der Pressekonferenz des Oberbürger-
meisters erstmalig vorgestellt. Sie richtet sich an alle Eigentümer von 
Altbauten bzw. sanierungsbedürftigen Wohngebäuden und zeigt an-
hand von Erfahrungsberichten, Interviews, und Handlungsempfeh-
lungen worauf es ankommt, um eine Immobilie so zu modernisieren, 
dass sie lange erfolgreich am Mietmarkt besteht. Alle wichtigen Ein-
zelaspekte einer Sanierung, wie Vorplanung, Finanzierung, Ausstat-
tung, Denkmalschutz und vieles mehr beleuchtet der Ratgeber klar 
nachvollziehbar aus der Praxisperspektive. Er soll Immobilienbesit-
zern Informationsquelle und Motivation zugleich sein, damit sie ihre 
Immobilie ebenso fit für die Zukunft machen. Denn mit dem Ratgeber 
vermittelt die WQG das deutliche Signal: Ja, es geht! Und Nichtstun 
ist keine Alternative!

Praktisch denken, angemessen sanieren
Das denkmalgeschützte Modellhaus aus dem Jahr 1925/26 gehörte 
zu den „schwierigen“ im Bestand der GWG: nicht mehr zeitgemäße 

Wohnungen haben eine nachhaltige Bewirtschaftung der Immobilie 
unmöglich gemacht. Die GWG hat von November 2016 bis zum Juli 
2017 als Bauherr die gesamte Liegenschaft kernsaniert. Die Sanie-
rung ist aber kein weiteres Leuchtturmprojekt, an dem ohne Rücksicht 
auf die Kosten und Refinanzierung demonstriert wird, was technisch 
alles machbar und möglich ist. Von Anfang an ging es darum, ein 
praxisnahes Beispiel zu schaffen, das auf ähnliche Gebäude einfach 
übertragbar ist. Das wird bei der Ausstattung besonders deutlich. Auf 
einen Fahrstuhl wurde aus Kostengründen verzichtet. Neue Balkone 
an der Rückseite ermöglichen jedoch modernes zeitgemäßes Wohnen 
in Nähe der Innenstadt.

Die Zeit ist jetzt!
Motivation und Hintergrund des Modellhauses und des Ratgebers ist 
der Sanierungsstau und der zum Teil immer noch hohe Leerstand bei 
den Wohnimmobilien in der Stadt. „Zwei Aspekte waren und sind für 
uns wesentlich“, erklärt der Geschäftsführer der WQG Sven Macdo-
nald. „Zum einen haben wir einen realistischen Weg aufgezeigt, wie 
man mit vertretbaren Maßnahmen und klaren Entscheidungen eine 
Immobilie wieder zukunftsfähig macht. Zum anderen ist es uns wich-

WQG präsentiert neuen Ratgeber zur 
Sanierungen von Altbauten
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42327 Wuppertal
Erntegrund 20
Telefon 02 02 / 2 74 13 66
Telefax 02 02 / 2 74 13 68

Bauunternehmen
H. Puley GmbH

Bauunternehmen
für Hoch- und Tiefbau

Trockenausbau
in Gipskarton

44

Inh. Oliver Nogly

Rheinstr. 45
42117 Wuppertal
www.shk-nogly.de

0202/94623787
0202/94623788
info@shk-nogly.de

tig, auf die heutigen Chancen hinzuweisen. Die Zinsen sind niedrig 
und die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zieht an. Gleichzei-
tig sind die Förderbedingungen sehr gut. Die Zeit seine Immobilie fit 
für die Zukunft zu machen, ist also genau jetzt!“

Vortrag zum Modellhaus auf dem Wuppertaler Immobili-
entag am 3. März
Auf dem diesjährigen Immobilientag der Sparkasse am 3. März kön-
nen Sie am Islandufer am Stand 46 auch direkt mit den Beratern der 
WQG ins Gespräch kommen. Um 12:00 Uhr wird im Forum auch in 
einem Vortrag über den Umbau des Modellhauses und die Erfahrun-
gen berichtet. Am Messestand der WQG beraten wir Sie zu den aktuell 
sehr attraktiven Fördermöglichkeiten und Chancen für ihre anstehen-
de Modernisierung.

Der kostenlose Ratgeber „Altbau – fit für die Zukunft“ ist auf dem 
Immobilientag erhältlich und kann bei der WQG angefordert werden. 
Zusätzlich liegt dieser auch in den Immobilienzentren der Sparkasse 
sowie in der Informationsstelle im Rathaus und den WSW-Kunden-
centern aus. Noch schneller geht es im Internet – dort kann der Rat-
geber auf der folgenden Internetseite heruntergeladen werden. Zur 
Veranschaulichung des Modellhauses wird es demnächst einen kurzen 
Dokumentationsfilm über die Modernisierung geben.

www.quartier-entwicklung.de
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SONDERTHEMA | UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN MIT WÄRMEPUMPEN WIRD NUN NOCH MEHR BEZUSCHUSST

Naturschöne Holzböden, edle Möbel und ex-
travagante Dekorationen – das Wohnzimmer 
rückt bei der Wohnungsgestaltung zumeist 
in den Vordergrund. Aber: Auch die Planung 
zunächst unscheinbarer Räumlichkeiten wie 
des Technikraumes sollte keineswegs zur Ne-
bensache avancieren. Schließlich verbergen 
sich genau hier große Potenziale, die den 
Wohnkomfort beeinflussen und den Geld-
beutel der Bewohner wie auch die Umwelt 
auf Dauer entlasten können. Wer sich bei 
der Haustechnik für Geräte, die erneuerbare 
Energien nutzen, entscheidet, stellt die Wei-
chen für eine sorglose Zukunft und profitiert 
dauerhaft.

Zu zukunftsfähigen Wohnlösungen gehört 
eine effiziente Wärmepumpenheizung – das 

finden nicht nur Umweltaktivisten, sondern 
auch die Bundesregierung. Denn wenn es um 
das Thema Nachhaltigkeit geht, rücken vor 
allem die erneuerbaren Energien in den Fo-
kus: Genau diese holen sich Wärmepumpen 
aus der Natur, um sie als Heizwärme bereit-
zustellen oder für die Warmwasserbereitung 
zu nutzen. 

Mit der Überarbeitung des Marktanreizpro-
gramms für erneuerbare Energien (MAP) 
dürfte der Installation dieser Art von Heiz-
technik auch finanziell nichts mehr im Wege 
stehen. „Endlich sind nicht nur im Bestand, 
also bei der Heizungssanierung, sondern auch 
im Neubau wieder Fördergelder möglich, 
wenn man sich für eine gute Wärmepumpe 
entscheidet“, kommentiert Karlheinz Reitze 

den Beschluss der Bundesregierung. Ebenso 
begrüßt der Geschäftsführer des deutschen 
Heiz- und Wärmetechnikunternehmens Stie-
bel Eltron die Zuschüsse für qualitativ hoch-
wertige Wärmepumpen: „Für effizientere 
Produkte gibt es auch mehr Geld.“ Mit seinen 
Wärmepumpen, die kostenlose Umweltener-
gie aus der Umgebungsluft, dem Erdreich 
oder dem Grundwasser gewinnen können, 
hält der erfahrene Hersteller für jede Wohnsi-
tuation die perfekte Heizlösung bereit – egal 
ob Neu- oder Altbau. Wie hoch die Förde-
rung im Einzelfall tatsächlich ist, lässt sich 
übrigens schnell und einfach online mit dem 
MAP-Rechner ermitteln. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.stiebel-eltron.de/MAP2015.

Energieeffizient handeln, wirtschaftlich profitieren

Umweltfreundliches Heizen mit Wärmepumpen wird 
nun noch mehr bezuschusst

 ■ Macht auch in der Garage eine gute Figur: Wer den Platz im Haus bis in die hinterste Ecke für Mobiliar nutzen möchte, kann die Haustechnik auch „aus-
lagern“.  Foto: epr/Stiebel Eltron
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02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
Wittener Str. 84 · 42279 Wuppertal

Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de

www.grenzdoerfer.de · 02 02 / 37 10 80

Stahl · Edelstahl · Aluminium · Messing
Was interessiert Sie?
• Insektenschutz  • Garagentor / -Motor 
• Haustür  • Einbruchschutz
• Vordach  • Markise 
• Schließanlage • Geländer

Einmal abgelenkt und schon ist es passiert: Wer auf vereister Straße 
ausrutscht, hat ganz schlechte Karten. Statistisch betrachtet ereignen 
sich die meisten Unfälle jedoch nicht draußen, sondern genau dort, 
wo man sich eigentlich sicher und geborgen fühlt – in den eigenen 
vier Wänden. Eben mal auf die wackelige Leiter steigen, im schumm-
rigen Licht das verknäulte Staubsaugerkabel übersehen oder über den 
Teppich stolpern: All das kann böse Folgen haben.

Im Badezimmer ist die Unfallgefahr besonders groß. Denn mit Sham-
poo- und Seifenresten vermischtes Spritzwasser verwandelt den Flie-
senboden häufig in eine spiegelglatte Eisbahn. Gesellen sich Hinder-
nisse wie der hohe Badewannenrand dazu, haben vor allem ältere 
und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkte Menschen wenig zu 
lachen. Was also tun? Noch einmal umziehen und die gewohnte Um-
gebung verlassen? Oder doch lieber zu Hause bleiben und dafür eine 
teure Komplettsanierung in Kauf nehmen? Es geht auch anders! In-
nerhalb nur eines Werktages bauen die Experten von Tecnobad die 
Badewanne zu einer geräumigen Dusche um oder installieren nach-
träglich eine Badewannentür, die platzsparend nach innen schwenkt, 
zu 100 Prozent wasserdicht abschließt und einen bequemen Ein- und 
Ausstieg ermöglicht. Das steigert den Komfort und die Lebensqualität! 
Wird zusätzlich dazu eine praktische Spritzschutzwand montiert, lässt 
sich die Wanne als Dusche nutzen, ohne dass sich Wasser auf dem 
gefliesten Boden ansammeln kann und zur Rutschgefahr wird. Ein 
Plus an Sicherheit bieten zudem in der richtigen Höhe angebrachte 
Haltegriffe, die gerade Best Agern mehr Autonomie bei der täglichen 
Körperpflege erlauben. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen wer-
den von der Pflegekasse übrigens mit bis zu 4.000 Euro bezuschusst. 
Mit diesen Fördergeldern lässt sich der Umbau der Wanne zur Du-
sche in den meisten Fällen abdecken. Gut zu wissen: Die bekannten 
drei Pflegestufen wurden letztes Jahr durch fünf Pflegegrade ersetzt. 
Ausrechnen lässt sich der neue Pflegegrad auf www.badbarrierefrei.de 
unter Ratgeber, Pflegegrad-Rechner. Die Tecnobad-Profis geben unter 
der Servicenummer 0800 4455998 kostenlos und ausführlich Aus-
kunft über die neuen Leistungen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.tecnobad.de.

Immer auf der sicheren Seite

Barrierearmer Bad- Umbau 
steigert Komfort und 
 Lebensqualität

 ■ Die nachträglich eingebaute Badewannentür ermöglicht einen bequemen 
Ein- und Ausstieg.  Foto: epr/Tecnobad
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Wenn die sommerlichen Temperaturen sich 
allmählich verabschieden und der Herbst der 
Natur ein buntes Blätterkleid zaubert, häuft 
sich nicht nur das Laub auf Wiesen und We-
gen, sondern auch die Zahl der Einbrüche. 
Denn Gauner bevorzugen die Übergangs-
monate für ihre diebischen Beutetouren und 
legen sich zusammen mit der früh einkehren-
den Dämmerung auf die Lauer. Um ihnen das 
Eindringen so schwer wie möglich zu ma-
chen, sollte man sich auf die maßgeblichen 
Schwachpunkte am Haus konzentrieren: 
Fenster und Türen.

Der Schutz der eigenen vier Wände muss 
sich aber nicht auf einen einbruchhemmen-
den Schließmechanismus beschränken. Denn 
schon bei der Wahl der Haustüren selber gibt 
es einige Sicherheitsvorkehrungen, die mü-
helos von Profis umgesetzt werden können. 
So zum Beispiel mit Haustürfüllungen von 
Rodenberg, die bereits im Standard über ei-
nen hohen Sicherheitsschutz verfügen. Aber 
da doppelt ja bekanntlich besser hält und 
aller guten Dinge drei sind, gibt es bei Eu-
ropas Nummer eins für hochwertige Haustür-
füllungen noch weitere Sicherheitspakete in 
drei verschiedenen Widerstandsklassen, die 

verhindern, dass ungebetene Gäste mit der 
Tür ins Haus fallen. Bei Klasse RC1 besteht 
die äußere Verglasung aus sechs Millimeter 
starkem Verbund-Sicherheitsglas, kurz VSG 
genannt, während Sicherheitspaket zwei gan-
ze zehn Millimeter VSG und Oberflächen aus 
hochwiderstandsfähigem Material zu bieten 
hat. Bei beiden Varianten wird die Vergla-
sung in den Lichtausschnitt eingeklebt. Wer 
auf extra Schutz bedacht ist, sollte auf die 
Widerstandsklasse RC3 setzen, die durch den 
Einsatz noch strapazierfähigerer Materialien 
und Verglasungen einen noch höheren Ein-
bruchschutz bietet. 

Der Fachberater schneidet das Angebot gerne 
perfekt auf die persönlichen Bedürfnisse und 
Wünsche des Kunden zu. Und auch in puncto 
Optik haben die innovativen Haustürfüllun-
gen einiges zu bieten: Aus drei verschiedenen 
Bauarten und unzähligen Modellen, Farben, 
Gläsern, Griffen und Trenddekoren lässt sich 
die ganz persönliche Lieblingstür gestalten – 
zum Beispiel mit Hilfe des praktischen, digi-
talen Traumtür-Konfigurators. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.rodenberg.ag.

Diebe müssen draußen bleiben!

Robustes Verbund-Sicherheitsglas macht Haustüren 
stark gegen Einbruch

 ■ Der persönliche Fachberater hilft Kunden gerne 
bei der Auswahl des passenden Sicherheitspaketes.

 ■ Beim Schutz des eigenen Zuhauses sollte die Haustür nicht vernachlässigt werden, denn mit intelligenten Haustürfüllungen können mögliche Einbruchsver-
suche verhindert werden.
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Mehr Infos: www.wsw-online.de

WSW SONNENSTROM

Strom produzieren ohne zu investieren: Wuppen wir’s!
Ihre eigene Photovoltaikanlage – ohne zu investieren. Wir kümmern uns um alles:  
Planung, Installation, Wartung und eventuelle Reparaturen.

Der erste Strom aus eigener 
Produktion. Auch wenn 
man es ihnen nicht ansah: 
Doris und Gerd freuten sich 
wie Bolle!

Tischlermeister

Frank Sauerborn

Industriestr. 38
42327 Wuppertal

Tel. 0202-7388375
Fax 0202-7691559
Mobil 0177-7402622

www.tischler-fs.de
sauerborn.formschoen@handwerk.org

 ■ Eine Haustürfüllung mit Widerstandsklasse RC2 überzeugt nicht nur durch zehn Millimeter starkes 
Verbund-Sicherheitsglas, sondern auch durch ein sehr robustes Oberflächenmaterial.  
 Fotos: epr/Rodenberg
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Made in Germany - Rauchmelder der neuesten Generation 
- Mit Rauchmelder-Installationsprotokoll -

Diesen Rauchwarnmelder erhalten Sie in unseren Beratungsstellen und auf Bestellung. 
Bitte kontaktieren Sie unsere Beratungsstellen unter 0202 255950 oder 0202 2559522 bzw. info@hausundgrundwpt.de. 

Derzeit haben wir nur noch wenige Rauchmelder des Modells Pyrexx PX-I. Dieses Modell erhalten wir nach Abverkauf auch nicht 
mehr nachgeliefert. Alternativ können wir Ihnen ebenfalls zum Preis von 22,00 € den Rauchmelder von ME Modell GS 508 anbieten. 

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, welches Modell Sie bestellen möchten.

Denken Sie an die Rauchmelderpflicht!

Vorzugspreis für Mitglieder 
von Haus & Grund 22,00 €

Rauchmelderpflicht seit dem 01.01.2017. Bitte überprüfem Sie Ihre Objekte.
Wir von Haus & Grund bieten unseren Mitgliedern folgenden Rauchwarnmelder zum Kauf an:

Rauchmelder Pyrexx PX-I

RÄTSEL | MITMACHEN UND ONLINE-MIETVERTRAG GEWINNEN!

121110987654321
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a. Segel-
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aus „1001
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(2 Wörter)
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Stufen-
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betrieb-
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te An-
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österr.:
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persönl.
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rö-
mischer
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®

Mitmachen und Online-Mietvertrag gewinnen!
Wir verlosen 3 x 2 Online-Mietverträge! Sie möchten teilnehmen? Dann schicken Sie uns die richtige Lösung zum Kreuzworträtsel per E-Mail 
an info@hausundgrundwpt.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 10. März 2018. Die Gewinner werden per E-Mail 
benachrichtigt und müssen sich in unserem Online Shop registrieren, damit wir dem Gewinner die Online-Mietverträge auf dem Kundenkonto 
freischalten können. Lösungswort 01/2018: MITTELEUROPA
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 EINBRUCHSCHUTZ FÜR HAUS- UND GRUNDEIGENTÜMER | REZENSIONEN

Einbruchschutz für Haus- und 
Grundeigentümer
Hans Reinold Horst

10,95 €
inklusive MwSt., zzgl. 2,50 Euro Versandkosten

ISBN: 978-3-939787-84-6

1., Auflage 2017

Die landesweite und bundesweite Kriminalstatistik verzeichnet seit Jahren eine dramatische 
Zunahme von Einbruchsdelikten. Die Zahlen nehmen alarmierende Dimensionen an, die Auf-
klärungsquote bleibt unvorstellbar gering. Bundesweit zeigt sich die Kriminalitätsrate bei den 
Einbruchsdelikten ebenso alarmierend. Einbruchschutz in technischer, elektronischer, aber 
auch in soziologischer Hinsicht ist deshalb mehr denn je geboten. Die Broschüre zeigt rechtli-
che Aspekte des Einbruchschutzes in Mehrfamilienhäusern sowie auf Grundstücken. Die Bro-
schüre ist für Vermieter, Haus- und Wohnungseigentümer, Beiräte, WEG-Verwalter, Gerichte 
und für alle rechtsberatenden Berufe gemacht.

Zu beziehen über Ihre Haus und Grund-Geschäftsstellen Wuppertal.

INGENIEURBÜROVOSS
| Schadenanalyse 

| Bauwerksanierung 
| Bauwerkabdichtung

Brahmstraße 8
42289 Wuppertal
Telefon 0202 78 12 22
Telefax 0202 78 90 21
info@voss-ingenieurbuero.de
www.voss-ingenieurbuero.de

Zollstraße 4 · 42103  Wuppertal
Tel. 02 02 - 4 30 39 86
Fax 02 02 - 4 37 64 47

www.lingemann-immobilien.de

Lingemann
Immobilien
Verwaltung von Eigentumswohnungen

Verwaltung von Mietwohnungen

Der Autor

Dr. Hans Reinold Horst, Rechtsanwalt, Fach-
autor und Dozent, war viele Jahre beim Zen-
tralverband Haus & Grund Deutschland als 
Mietrechtsexperte tätig.

Heizung · Sanitär
Solar

Große Flurstraße 69
D-42275 Wuppertal

  Telefon  02 02 - 25 55 40
  Telefax  02 02 - 57 13 80
  Mobil 0151 - 12 00 91 76
  e-Mail  info@hans-runkel.de
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VERTRÄGE & SONSTIGE FORMULARE | LITERATUR

Verträge & sonstige Formulare: Preis 
  €
· Wohnungsmietvertrag (Aufl. 11/17)  3,00

· Garagen/Stellplatz-Mietvertrag  1,20

· Gewerblicher Mietvertrag (11/15)  3,00

· Mieterhöhungserklärung   1,50

· Hausbuch (Buchführungsheft)   5,50

 Miet- und Pachtvertrag für Gartenland  1,00

· Winterdienstkarte  0,50

· Wohnungsübergabeprotokoll  1,00

· Selbstauskunft  0,50

· Mietaufhebungsvereinbarung  1,00

 (In der Geschäftsstelle erhältlich)

 Literatur (Nur auf Bestellung)

· Feuchtigkeit u. Schimmelbildung   7,90

· Vermieter Lexikon 12. Auflage   9,95

· Mietpreisbremse 1. Aufl. 2015 14,95

· Mietverträge professionell ausfüllen 2. Aufl. 2015 12,95

· Die Mietrechtsform 1. Auflage 2011 9,95

· Das gewerbliche Mietrecht 1. Aufl. 2005 12,90

· Sicherung u. Beitreibung v. Mietforderungen 

 4. Aufl. 2007 12,90

· Mietminderung 3. Auflage 2009 12,95

· Betriebskosten 7. Aufl. 2014  12,95

· Mieterhöhung freifinanziert 4. Aufl. 2015 12,95

· Die Mietfibel 2. Aufl. 2012 11,95

· Kaution 1. Aufl. 2011   9,95

· Streit im Mehrfamilienhaus 1. Aufl. 2009 14,95

· Nachbars Garten 4. Aufl. 2009 14,95

· Kündigung d. Vermieters wg. Eigenbedarfs 

 1. Aufl. 2011     9,95

· Rechtssicher vermieten in Zeiten der

 Gleichbehandlungsgesetztes 2. Auflage 2007 7,95

Versandkosten:

bis 20 g 0,70 €  51 bis 500 g 1,45 € 1.001 bis 2.000 g 4,80 €

21 bis 50 g 0,85 €   501 bis 1.000 g 2,60 € 2.001 bis 10.000 g 6,99 €

 über 10.000 g  kein Versand

Versandkosten sind Gesamtkosten inklusive Mehrwertsteuer. Versand nur innerhalb von Deutschland. Versand ins Ausland nur auf gesonderte 
Nachfrage.

Alle Preise verstehen sich einschließlich 19 % Mehrwertsteuer, Bücher und Merkblätter 7 % Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten. 

Literatur: Preis 
  €
· Beendigung von Mietverhältnissen 2. Aufl. 2010 10,95

· Geld u. Mietende 4. Aufl. 2010 14,95

· Schönheitsreparaturen 4. Aufl. 2016 14,95

· Wohnungsmodernisierung 7. Aufl. 2013 19,95

· Instandhaltung u. Instandsetzung im 

 Mietverhältnis 1. Aufl. 2015  14,95

· Sanierung u. Modernisierung im

 Wohnungseigentum 1. Aufl. 2014  11,95

· Wohnflächenberechnung 3. Aufl. 2009 8,95

· Einbruchschutz für Haus & Grund Eigentümer

 1. Auflage 2016 10,95

· Lüften-Heizen-Möblieren 2. Aufl. 2011  17,95

· Streit mit dem WEG-Verwalter 1 Auflage 12,95

· Der Kauf einer Eigentumswohnung 3. Aufl. 2007  9,95

· Der Verwaltungsbeirat 4. Aufl. 2016 11,95

· Nachbarstreit im Wohnungseigentum 1. Aufl. 2014 14,95

· Eigenheimer-Lexikon 1. Aufl. 2010 12,95

· Die neue Trinkwasserverordnung 2. Aufl. 2013   9,95

· Die neue Heizkostenverordnung 4. Aufl. 2010 19,95

· Die EnEV 2014   9,95

· Die Zweitwohnungsteuer 3. Aufl. 2015   9,95

· Erbschaft/Schenkungssteuerrecht 3.Aufl. 2009 14,95

 Übertragung u. Vererbung v. Grundbesitz 

 2. Aufl. 2011 19,95

· Immobilienübergabe zu Lebzeiten 2. Aufl.2013  9,95

· Patientenverfügung u. Vorsorgevollmacht des 

 Immobilieneigentümers 3. Aufl.. 2016 10,95

· Das Testament d. Immobilieneigentümers 

 2. Aufl. 2011   9,95

· Der Ehevertrag d. Immobilieneigentümers 

 2. Aufl. 2011  9,95

(Die Broschüren können über die Geschäftsstelle bestellt werden)
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Service bei Haus & Grund
Unsere Kooperationspartner Behrens GmbH und ibs Immobiliengruppe bieten die nachstehenden Dienstleistungen für Haus und Grund Mit-
glieder zu Sonderkonditionen an:

Energieberatung
·  Erstellung eines Verbrauchsausweises bei Vorlage der Verbrauchsdaten durch den Auftraggeber 46,41 €

·  Erstellung eines Bedarfsausweises bei Vorlage der Verbrauchsdaten durch den Auftraggeber bis 4 Fam. –Haus 307,02 €

Für jede weitere Etage 89,25 €

·  Beantragung von KfW Förderprogrammen 3,0 %

von der Beantragungssumme

· Energieberatung bei Haus und Grund kostenfrei

· Energieberatung vor Ort pauschal 101,15 €

Serviceleistungen Handwerk
· Handwerkerberatung bei Haus und Grund kostenfrei

· Handwerkerberatung vor Ort 65,45 €

Serviceleistungen Immobilien
·  Vermietung von Wohnungen bis 20 Mietinteressenten 1 Monatsmiete zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

ab 21 Mietinteressenten  2 Monatsmieten zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

Mietinteressent = Bonitätsabfrage eingeholt und Besichtigungstermin vereinbart

· Verkauf kostenfrei

· Wertermittlung Immobilie

 · Nach Ertragswertverfahren 101,15 €
 · Nach Sachwertverfahren inkl. Kurzgutachten 291,55 €
·  Wohnungsab- und -übergaben inkl. Protokoll undFotodokumentation 220,15 €

Alle Preise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer von derzeit 19%. Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Preise nur für Haus und Grund Mit-
glieder gelten und Ihnen von dem Koopera tionspartner in Rechnung gestellt werden. 

Kontaktaufnahme unter
Tel. 0202 2558925, Fax 0202 2558915 und Hausundgrund-makler@ibs-immobilien.ag

Beratungen (nur in den Beratungstellen nach Terminvereinbarung) – Keine Telefonauskunft –

Barmen Elberfeld

Frau Kessel: Montag
Donnerstag

nach Terminabsprache
15.00 - 17.00

Herr Schleemann: Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 und 15.00 - 17.00
nach Terminabsprache
15.00 - 17.00

Frau Heindl: Dienstag 15.00 - 17.00
Donnerstag 10.00 - 12.30

Frau Weber:
Nebenkostenabrechnungs-Service

 Telefonauskünfte für Barmen und Elberfeld
Mo., Di., Mi. 8.30 - 10.00 Uhr, Do., Fr. 8.30 - 11.00 Uhr (Für kurze knappe Fragen ohne Einsichtnahme in Unterlagen)

 Außerhalb der genannten Zeiten sind Auskünfte und Beratungen nicht möglich

Geschäftszeiten der Beratungsstellen Barmen und Elberfeld
    Montag u. Mittwoch  8.15 - 13.00 / 14.00 - 16.30
    Dienstag u. Donnerstag  8.15 - 13.00 / 14.00 - 18.00
    Freitag    8.15 - 13.00

Barmen: Tel. 02 02 / 25 59 50
Fax 02 02 / 25 59 54

Elberfeld: Tel. 02 02 / 2 55 95 22
Fax 02 02 / 94 67 98 98

Mittags von 13.00 - 14.00 Uhr geschlossen

 SERVICE BEI HAUS & GRUND | TELEFONAUSKÜNFTE FÜR BARMEN UND ELBERFELD

e-mail: info@hausundgrundwpt.de
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64 Haus und Grund-Magazin

IMPRESSUM

 Impressum
Herausgeber:
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An der Clefbrücke 2a · 42275 Wuppertal
Tel. (02 02) 25 59 50 · Fax (02 02) 25 59 54
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Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung des Au-
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Sie möchten bei der nächsten 
Ausgabe dabei sein?

Dann melden Sie sich bei uns unter: 

0202 / 24 30 8-21
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:

spranger@born-verlag.de

Suchen Sie einen Ta-
gungsort?
Seminarraum in unseren Räumlichkeiten

Sie benötigen für Ihre nächste Eigentümerversammlung einen 
günstigen Versammlungsraum in neutraler Umgebung? 

Für 25,00 Euro können Sie für Veranstaltungen mit  15-20 
Teilnehmern den Seminarraum in unseren  Geschäftsräumen 
mieten. Getränke können wir Ihnen auf Anfrage und gegen 
gesonderte Berechnung zur Verfügung stellen.

Haus & Grund
Wuppertal & Umgebung

printed by
OFFSET COMPANY

SCC-13



125 JAHRE-HEIZOEL-VORST
Deutscher Ring 69 · 42327 Wuppertal · Telefon 74 40 35 

Lebenshilfe
Wuppertal

www.lebenshilfe-wuppertal.de

Lebenshilfe Wuppertal
Heidestraße 72 · 42349 Wuppertal 

Telefon 0202 4792-0
info@lebenshilfe-wuppertal.de

Pflegen, Schneiden, Fällen,  
Pflanzen, Mähen, Teich- und  

Terrassenbau, Pflasterarbeiten 
– mit ganzer Körper- und  

Maschinen kraft setzen sich 
die  Mitarbeiter mit und ohne 

 Behinderung für Ihren Garten ein.
Fragen Sie einfach an!

GUTE
KARTEN

l

n!

E
N

FÜR IHREN
GARTEN

Oberdörnen 7 · 42283 Wuppertal
� (0202) 2 55 50 -0  Fax  2 55 50 25

www.haut-jordan.de · E-Mail: info@haut-jordan.de

HAUSVERWALTUNGEN  IMMOBILIEN
– MIETVERWALTUNG – IMMOBILIENMAKLER
– WEG-VERWALTUNG  – AN + VERKAUF
– INDUSTRIE UND  – PROJEKTIERUNG
– GEWERBEVERWALTUNG  – BEWERTUNG
  HAUSMEISTERSERVICE
– GARTENSERVICE – REINIGUNGSSERVICE 
– REPARATURARBEITEN RUND UM IHRE IMMOBILIE

Mitglied im

Zertifiziert gemäß



Mineralöle · 42103 Wuppertal

Haben Sie Ihren Tank aufgefüllt? Rufen Sie uns an.
Tel. 02 02/30 38 43

Innenausbau
Möbel-Türen-Fenster

Altbausanierung
Beckacker Schulstr. 18

Telefon (02 02) 64 56 04
Telefax (02 02) 62 20 86

Dirk Münter
Schreinermeister

www.schreinerei-münter.de
schreinerei-muenter@t-online.de

Mitglied der 
Tischler-Innung  Wuppertal

 Garagentore - Haustüren
 Feuerschutztore und -türen
 Industriesektionaltore
 Roll- und Schnelllauftore
 Montage - Service - Wartung

VERTRIEB           MONTAGE  I  SERVICE

Besuchen Sie unsere Ausstellung: 
Meyertore · Weberstraße 1 · 42899 Remscheid
Tel. 02 02 / 3 17 29 22 · Fax 02 02 / 3 17 29 23 

info@meyertore.de · www.meyertore.de
Rüdiger Meyer · Am Stall 11 · 42369 Wuppertal

Schmersal
Dienstleistungen

Unser Team wenn
es um Ihre 

Immobilie geht!
Wuppertal

Friedrich-Ebert-Str. 83 · 42103 Wuppertal
Tel. 0202-24 29 140 · Immobilienmakler

Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

 Fachzeitschrift des 
„Haus-, Wohnungs- und 
Grund eigentümer-Vereins 
in Wuppertal und 
Umgebung e.V.“

Sonderthema
Sicherheitstechnik
ab Seite 

www.hausundgrundwpt.de 09/2017

 Jahrgang 121

 Haus & Grund-
Magazin Wuppertal

Jetzt auch Online als Download verfügbar! Haus & Grund
Wuppertal & Umgebung

 Fachzeitschrift des 
„Haus-, Wohnungs- und 
Grund eigentümer-Vereins 
in Wuppertal und 
Umgebung e.V.“

www.hausundgrundwpt.de 08/2017

 Jahrgang 121

 Haus & Grund-
Magazin Wuppertal

Jetzt auch Online als Download verfügbar! Haus & Grund
Wuppertal & Umgebung

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen.

Haus & Grund
Wuppertal & Umgebung

Krautstr. 27a · 42289 Wuppertal

Tel. 0202 3 70 21 80 · Fax 0202 3 70 21 81
www.rg-hausverwaltungen.de · info@rg-hausverwaltungen.de

· Verwaltung von Mietwohnungen
· Individuelle Verwaltung auch 
 kleinerer Mieteinheiten

· WEG Verwaltung
· Unser Spezialgebiet:
 Betriebskostenabrechnungen

Qualifizierter Fachverwalter von Mietwohnungen u. Gewerbeflächen
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